
Die BNetzA plant bis Ende 2025 eine grundlegende Reform der individuellen Netzentgelte nach §19
StromNEV, die das bisherige Bandlastprivileg ablösen soll. Dieses Kapitel beleuchtet die
Notwendigkeit dieser Reform, die geplanten Änderungen und die Auswirkungen auf
energieintensive Industrien. Es diskutiert die Positionen von VKU und BDEW, die sich für
verlängerte Übergangsregelungen und die Sicherung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit
einsetzen.
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Die Transformation des Energiesystems in Deutschland, getragen von den Zielen der
Dekarbonisierung, Dezentralisierung und Digitalisierung, stellt die bestehende
Regulierungsarchitektur vor fundamentale Herausforderungen. Ein zentraler Pfeiler dieser
Architektur sind die Netzentgelte, die die Kosten für den Betrieb, den Ausbau und die
Instandhaltung der Stromnetze decken sollen. Insbesondere die Regelungen des §19 der
Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) zur individuellen Netzentgeltreduzierung sind in den
Fokus der Kritik geraten und erfordern eine dringende Reform. Die Bundesnetzagentur (BNetzA)
hat diese Notwendigkeit erkannt und im Mai 2025 ein umfassendes Festlegungsverfahren zur
Reform der allgemeinen Netzentgeltsystematik Strom (AgNeS) eingeleitet sowie ein
Diskussionspapier zur Zukunft der Stromnetzentgelte veröffentlicht, das kritische Fragen zur
zukünftigen Gestaltung aufwirft[^1], [^2], [^3]. Dieser Abschnitt beleuchtet die Gründe für die
geplante Reform der individuellen Netzentgelte und ihre Ziele im Kontext der Energiewende.

Netzentgelte sind ein wesentlicher Bestandteil des Strompreises und dienen der Finanzierung der
Infrastruktur, die für den Transport und die Verteilung von Elektrizität notwendig ist. Sie decken die
Kosten der Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber für den Bau, den Betrieb und die Wartung der
Stromnetze. Ihre Gestaltung hat direkte Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit von
Unternehmen, die Investitionsanreize für dezentrale Erzeugungsanlagen und die Stabilität des
gesamten Stromsystems. Ein effizientes und faires Netzentgeltsystem ist daher von
entscheidender Bedeutung für das Gelingen der Energiewende.
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Der §19 StromNEV regelt Ausnahmen von den allgemeinen Netzentgelten. Historisch wurden diese
Ausnahmen eingeführt, um energieintensive Unternehmen in Deutschland zu entlasten und ihre
internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Die Vorschrift unterscheidet im Wesentlichen zwei
Arten individueller Netzentgelte:

Diese Regelung ermöglicht es Letztverbrauchern, die ein atypisches Lastprofil aufweisen und
bestimmte Voraussetzungen erfüllen (z.B. hohe Leistungsaufnahme in Schwachlastzeiten oder
hohe Laststabilität), individuelle Netzentgelte mit dem Netzbetreiber zu vereinbaren. Das Ziel war,
Anreize für eine netzdienliche Verlagerung des Strombezugs in Zeiten geringer Netzauslastung zu
schaffen und so den Netzausbau zu verzögern oder zu vermeiden. Die Reduzierung der
Netzentgelte erfolgt hierbei im Austausch für ein Verhalten, das zur Entlastung des Netzes beiträgt.

Diese Bestimmung erlaubt die Reduzierung der Netzentgelte für Letztverbraucher, die ihren
Strombedarf ganz oder teilweise durch Eigenerzeugungsanlagen decken und so die gleichzeitige
Inanspruchnahme des Netzes vermeiden. Dies betrifft insbesondere Industrieunternehmen, die
beispielsweise über eigene Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) oder andere dezentrale
Erzeuger verfügen. Die Idee dahinter war, die Netze zu entlasten, da der selbst erzeugte und
verbrauchte Strom nicht über das öffentliche Netz transportiert werden muss.

Beide Regelungen führen dazu, dass bestimmte Großverbraucher signifikant geringere
Netzentgelte zahlen als andere Verbraucher. Die Differenz wird über eine Umlage, die sogenannte
§19 StromNEV-Umlage, auf alle anderen Netznutzer, einschließlich Haushalte und kleinere
Unternehmen, umgelegt.

Die ursprünglich intendierten Ziele des §19 StromNEV werden in der aktuellen Energie- und
Marktsituation zunehmend konterkariert. Eine Vielzahl von Faktoren macht eine umfassende
Neugestaltung unumgänglich:

2. Der Status quo: Individuelle
Netzentgelte nach §19 StromNEV

2.1. §19 Abs. 2 S. 1 StromNEV: Vereinbarung individueller
Netzentgelte bei atypischer Netznutzung

2.2. §19 Abs. 2 S. 2 StromNEV: Vermeidung gleichzeitiger
Netzbeanspruchung

3. Gründe für die Notwendigkeit einer
Reform



Die individuellen Netzentgelte führen zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen. Unternehmen mit
ähnlichen Lastprofilen oder Eigenerzeugungsanlagen, die die Kriterien des §19 StromNEV nicht
exakt erfüllen, sind benachteiligt. Dies schafft Anreize für "Regulierungsarbitrage" statt für echte
Effizienzgewinne im Netzbetrieb. Die Komplexität der Antragstellung und die Verhandlung
individueller Vereinbarungen bedeuten zudem einen erheblichen administrativen Aufwand für
Unternehmen und Netzbetreiber.

Die Umlage der entgangenen Netzentgelte auf die übrigen Verbraucher führt zu einer
Quersubventionierung. Haushalte und kleinere sowie mittlere Unternehmen (KMU) tragen eine
überproportional hohe Last, um die Entlastung energieintensiver Industrien zu finanzieren. Dies
widerspricht dem Verursacherprinzip und führt zu einer mangelnden Transparenz der tatsächlichen
Netzkosten, was die Akzeptanz des Netzentgeltsystems in der Breite der Gesellschaft mindert. Das
Diskussionspapier der BNetzA stellt die Transparenz und Vereinfachung des Systems als zentrale
Ziele der Neugestaltung heraus[^1].

Die Energiewende verändert die Anforderungen an das Stromnetz grundlegend. Anstatt einer
unidirektionalen Stromflussrichtung von zentralen Großkraftwerken zu den Verbrauchern, ist das
moderne Netz durch eine Vielzahl dezentraler Erzeuger (Photovoltaik, Windkraft) und eine
zunehmende Volatilität der Einspeisung gekennzeichnet.

Dezentralisierung und Eigenerzeugung: Während §19 Abs. 2 S. 2 StromNEV
ursprünglich Anreize für Eigenerzeugung schaffen sollte, um das Netz zu entlasten, führt
die zunehmende Dezentralisierung und Volatilität der Erneuerbaren Energien zu neuen
Herausforderungen. Eigenerzeugungsanlagen können zwar die lokale Last senken, aber
sie tragen oft nicht zur Entlastung von Engpässen im überregionalen Netz bei oder
verschärfen diese sogar, wenn sie zu Zeiten hoher Netzauslastung einspeisen. Die Frage,
ob "Einspeiser Netzentgelte zahlen sollen", wie von Oxera in den Raum gestellt, ist ein
zentraler Aspekt der Debatte über die zukünftige Netzentgeltgestaltung[^2].
Netzengpässe und Redispatch: Die Energiewende führt zu einer Zunahme von
Netzengpässen, insbesondere im Norden und Osten Deutschlands, wo viel Windstrom
erzeugt, aber nicht immer direkt verbraucht werden kann. Die aktuellen Regelungen des
§19 StromNEV berücksichtigen diese dynamischen Netzengpässe nicht ausreichend. Eine
Entlastung des Netzes in bestimmten Regionen und zu bestimmten Zeiten ist nicht
gleichbedeutend mit einer Entlastung des Gesamtsystems.
Sektorenkopplung und Flexibilisierung: Die Integration von Elektromobilität,
Wärmepumpen und Power-to-X-Anlagen erhöht die Notwendigkeit flexibler Lasten. Das
aktuelle System bietet oft nicht die richtigen Anreize für eine netzdienliche
Flexibilisierung, die für die Stabilisierung des Netzes unerlässlich ist.

3.1. Verzerrungen und Ineffizienzen im System

3.2. Quersubventionierung und fehlende Kostentransparenz

3.3. Herausforderungen durch die Energiewende



Die individuellen Netzentgelte können zu Fehlanreizen bei der Standortwahl von Unternehmen
führen. Ein Unternehmen könnte sich für einen Standort entscheiden, der aus netztechnischer Sicht
ungünstig ist, aber durch die Möglichkeit der individuellen Netzentgeltreduzierung finanziell
attraktiv wird. Dies kann den Netzausbaubedarf unnötig erhöhen und somit die Kosten für die
Allgemeinheit steigern.

Auch auf europäischer Ebene gibt es Bestrebungen, die Netzentgeltsysteme zu harmonisieren und
an die Erfordernisse eines integrierten europäischen Strommarktes anzupassen. Nationale
Sonderregelungen wie der §19 StromNEV könnten diesen Bemühungen entgegenstehen und die
Marktintegration behindern.

Die geplante Reform der individuellen Netzentgelte zielt darauf ab, die oben genannten Probleme
zu adressieren und ein zukunftsfähiges, effizientes und faires Netzentgeltsystem zu schaffen, das
die Energiewende optimal unterstützt. Die BNetzA hat im Rahmen ihres Festlegungsverfahrens und
Diskussionspapiers bereits erste Weichenstellungen vorgenommen und die Kernziele
formuliert[^1], [^3]:

Ein zentrales Ziel ist die Rückkehr zu einem stärker am Verursacherprinzip orientierten
Netzentgeltsystem. Dies bedeutet, dass die Netzkosten möglichst transparent und
verursachungsgerecht auf die Netznutzer verteilt werden sollen. Eine Reduzierung der
Quersubventionierung von Großverbrauchern durch Haushalte und KMU soll erreicht werden, um
die Akzeptanz des Systems zu erhöhen und die finanzielle Belastung für die breite Masse der
Verbraucher zu senken.

Die Reform soll Anreize für ein netzdienliches Verbrauchs- und Erzeugungsverhalten schaffen. Dies
beinhaltet die Förderung der Flexibilisierung von Lasten, die Nutzung von Speichertechnologien
und die Integration von dezentraler Erzeugung in einer Weise, die zur Entlastung des Netzes
beiträgt, anstatt neue Engpässe zu schaffen. Netzentgelte sollen nicht nur die Kosten decken,
sondern auch als Preissignale dienen, die den Einsatz von Strom in Zeiten geringer Netzauslastung

3.4. Fehlanreize für Standortentscheidungen und
Netzausbau

3.5. Anpassung an europäische Vorgaben und
Marktintegration

4. Ziele der Reform der individuellen
Netzentgelte

4.1. Fairere Kostenverteilung und Verursacherprinzip

4.2. Steigerung der Systemeffizienz und Netzdienlichkeit



oder hohen erneuerbaren Energieangebots fördern und in Engpasssituationen dämpfen.

Die Komplexität des aktuellen Systems, insbesondere die individuellen Verhandlungen und die
Vielzahl von Ausnahmetatbeständen, soll reduziert werden. Ein vereinfachtes und transparenteres
Netzentgeltsystem wäre leichter verständlich, administrativer Aufwand würde sinken und die
Rechtssicherheit für alle Marktteilnehmer steigen. Das Festlegungsverfahren der BNetzA legt
hierauf einen klaren Fokus[^1].

Die Reform muss die spezifischen Anforderungen der Energiewende berücksichtigen. Dazu gehört
die Integration einer hohen Volatilität erneuerbarer Energien, die Vermeidung von Netzengpässen
und die Sicherstellung der Versorgungssicherheit. Die Netzentgelte sollen Investitionen in
netzdienliche Technologien und den Netzausbau fördern, wo er notwendig ist, und gleichzeitig die
effiziente Nutzung bestehender Infrastrukturen anreizen. Die Diskussion, ob und wie Einspeiser an
den Netzkosten beteiligt werden sollen, ist hierbei von großer Relevanz, um die Kosten der
Netzintegration besser abzubilden[^2].

Auch wenn die ursprüngliche Intention des §19 StromNEV die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
war, soll die Reform diese nicht untergraben, sondern auf eine breitere und nachhaltigere Basis
stellen. Dies bedeutet, dass Wettbewerbsfähigkeit nicht durch undurchsichtige Subventionen,
sondern durch ein effizientes, stabiles und kostengünstiges Energiesystem erreicht werden soll,
das allen Akteuren gleiche Chancen bietet.

Die BNetzA hat mit ihrem Diskussionspapier einen breiten Konsultationsprozess eingeleitet, um
verschiedene Perspektiven und Reformansätze zu beleuchten[^2]. Mögliche Reformoptionen
umfassen:

Regionalisierung der Netzentgelte: Eine stärkere Differenzierung der Netzentgelte
nach regionalen Gegebenheiten könnte netznahe Anreize für Erzeugung und Verbrauch
schaffen und so Engpässe effektiver adressieren.
Leistungsbasierte Entgelte: Eine stärkere Gewichtung der Netzentgelte auf die
maximale Leistungsinanspruchnahme (Spitzenlast) könnte Anreize zur Lastglättung und
zur Investition in Flexibilitätsoptionen bieten.
Kapazitäts- und Verfügbarkeitsentgelte: Die Einführung von Entgelten, die die
Bereitstellung von Netzreserven oder die Verfügbarkeit von Netzkapazität abbilden,
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könnte die Systemdienstleistungen besser vergüten.
Einbeziehung von Einspeisern: Die Diskussion, ob und in welchem Umfang auch
Einspeiser von Strom (z.B. große Erneuerbare-Energien-Anlagen) an den Netzentgelten
beteiligt werden sollen, ist ein zentraler Punkt, um die verursachungsgerechte
Kostenverteilung zu verbessern[^2].
Stärkere Standardisierung: Eine Reduzierung der individuellen Vereinbarungen
zugunsten standardisierter, netzdienlicher Tarife könnte die Transparenz und den
administrativen Aufwand senken.

Die Reform des §19 StromNEV ist ein komplexes Unterfangen, das einen Ausgleich zwischen den
Interessen energieintensiver Industrien, der breiten Masse der Verbraucher und den Erfordernissen
der Energiewende finden muss. Es erfordert eine sorgfältige Abwägung der ökonomischen, sozialen
und ökologischen Auswirkungen. Die Ergebnisse des BNetzA-Festlegungsverfahrens werden
maßgeblich die zukünftige Gestaltung der Netzentgelte in Deutschland prägen und hoffentlich ein
Fundament für ein robustes und zukunftsfähiges Energiesystem legen [weitere Informationen zur
AgNeS-Reform in Kapitel Y].

Die individuellen Netzentgelte nach §19 StromNEV, einst als Instrument zur Entlastung
energieintensiver Industrien und zur Förderung netzdienlichen Verhaltens konzipiert, haben sich im
Zuge der Energiewende zu einem System entwickelt, das zunehmend Ineffizienzen,
Quersubventionierungen und Fehlanreize verursacht. Die Gründe für eine Reform sind vielfältig und
reichen von der Notwendigkeit einer faireren Kostenverteilung über die Anpassung an die
dynamischen Herausforderungen der Dezentralisierung und Volatilität erneuerbarer Energien bis
hin zur Steigerung der Transparenz und Effizienz des Gesamtsystems. Die von der
Bundesnetzagentur eingeleiteten Konsultationsprozesse und das Diskussionspapier sind
entscheidende Schritte, um die Netzentgeltsystematik grundlegend zu überarbeiten und sie fit für
die Anforderungen eines modernen, dekarbonisierten und digitalisierten Energiesystems zu
machen. Ziel ist es, ein System zu schaffen, das nicht nur die notwendigen Netzkosten deckt,
sondern auch die richtigen Signale für Investitionen, Betrieb und Verbrauch setzt, um die
Energiewende erfolgreich und kostenoptimiert voranzutreiben. [siehe auch Kapitel X: Grundlagen
der Netzentgelte und ihre ökonomischen Implikationen].

[^1]: IHK Nordschwarzwald. (2025). BNetzA Konsultation zu Netzentgelten. (News vom
12.05.2025). Die Bundesnetzagentur hat das Festlegungsverfahren zur Reform der allgemeinen
Netzentgeltsystematik Strom (AgNeS) eingeleitet. Ziel ist eine umfassende Neugestaltung des
bestehenden Systems – mit Fokus auf Transparenz, Vereinfachung und Effizienz. Verfügbar unter:
https://www.ihk.de/nordschwarzwald/innovationn/umweltschutz-umwelt-akademie/energie-und-
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klimaschutz/news-energie-ressourcen-klimaschutz/bnetza-konsultation-zu-netzentgelten-6561304
[Abgerufen am 18.11.2025].

[^2]: Oxera. (2025). Reform der deutschen Stromnetzentgeltsystematik: Sollen Einspeiser
Netzentgelte zahlen?. (Agenda Artikel vom 11.07.2025). Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat im
Mai 2025 ein Diskussionspapier über die Zukunft der Stromnetzentgelte in Deutschland
veröffentlicht. Das Papier stellt kritische Fragen zur zukünftigen Netzentgeltgestaltung,
insbesondere hinsichtlich der Rolle von Einspeisern. Verfügbar unter:
https://www.oxera.com/de/insights/agenda/articles/reform-der-deutschen-
stromnetzentgeltsystematik-sollen-einspeiser-netzentgelte-zahlen/ [Abgerufen am 18.11.2025].

[^3]: Bundesnetzagentur (BNetzA). (2025). Festlegungsverfahren zur Reform der allgemeinen
Netzentgeltsystematik Strom (AgNeS) und Diskussionspapier zur Zukunft der Stromnetzentgelte.
Die BNetzA hat im Mai 2025 ein umfassendes Festlegungsverfahren eingeleitet und ein
Diskussionspapier zur Neugestaltung der Netzentgelte veröffentlicht, um das System transparenter
und effizienter zu gestalten und an die Herausforderungen der Energiewende anzupassen.
(Synthetisiert aus Informationen von [^1] und [^2]).



Das Bandlastprivileg, im Kontext der deutschen Energiepolitik oft als „Besondere
Ausgleichsregelung“ (BAR) oder als Teil der Entlastung stromintensiver Unternehmen von
Netzentgelten und Umlagen verstanden, stellt eine zentrale Säule der Industriepolitik dar. Seine
Einführung und Weiterentwicklung sind eng mit dem Ziel verknüpft, die internationale
Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver Industrien in Deutschland zu sichern und gleichzeitig die
ambitionierten Ziele der Energiewende zu verfolgen. Das Privileg entlastet bestimmte
Unternehmen, die einen hohen Stromverbrauch aufweisen, von Teilen der Netzentgelte, der
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)-Umlage oder der Stromsteuer. Diese Entlastungen sollen
verhindern, dass die durch die Energiewende bedingten Kosten zu einer Abwanderung dieser
Industrien ins Ausland führen, einem Phänomen, das als „Carbon Leakage“ bekannt ist [^1].

Historisch betrachtet entstand der Bedarf für solche Regelungen mit der Einführung des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) im Jahr 2000 und den damit verbundenen Umlagen zur
Finanzierung der erneuerbaren Energien. Die anfängliche Euphorie über die Lenkungswirkung des
EEG wurde bald von der Erkenntnis begleitet, dass die steigenden Strompreise eine erhebliche
Belastung für energieintensive Betriebe darstellen könnten. Die Sorge um Arbeitsplätze,
Wertschöpfung und die globale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Schlüsselindustrien führte zur
Schaffung von Ausnahmeregelungen, die seither immer wieder angepasst und kontrovers diskutiert
wurden. Das Bandlastprivileg ist somit ein Ausdruck des Spannungsfeldes zwischen energie- und
klimapolitischen Zielen auf der einen Seite und industriepolitischen Notwendigkeiten auf der
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anderen Seite. Die vorliegende Analyse beleuchtet das bestehende System der
Bandlastprivilegierung und die vielfältige Kritik, die sich im Laufe der Jahre daran entzündet hat.

Das Bandlastprivileg ist kein monolithisches Konstrukt, sondern ein Bündel von Regelungen, die
stromintensive Unternehmen von verschiedenen Kostenbestandteilen des Strompreises entlasten.
Die bekanntesten Komponenten sind die Besondere Ausgleichsregelung (BAR) nach dem EEG, die
Entlastung von Netzentgelten gemäß der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) und teilweise
auch die Stromsteuerentlastung.

Die Besondere Ausgleichsregelung (BAR) nach dem EEG (§ 63 ff. EEG) ist die prominenteste
Form des Bandlastprivilegs. Sie entlastet Unternehmen des produzierenden Gewerbes sowie des
Schienenverkehrs und der Elektromobilität von der EEG-Umlage, sofern sie bestimmte Kriterien
erfüllen. Zu diesen Kriterien gehören in der Regel ein hoher Stromverbrauch (mindestens 1 GWh
pro Jahr) und eine bestimmte Stromkostenintensität (Verhältnis der Stromkosten zur
Bruttowertschöpfung). Die Antragstellung erfolgt jährlich beim Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA). Die Höhe der Entlastung ist gestaffelt: Je höher die Stromkostenintensität,
desto geringer der verbleibende Anteil der EEG-Umlage, der gezahlt werden muss. In Extremfällen
kann die Umlage auf einen Minimalbetrag von 0,05 Cent/kWh reduziert werden [^2]. Begünstigt
werden hier vor allem energieintensive Branchen wie die Chemie-, Metall-, Glas- und
Papierindustrie.

Die Entlastung von Netzentgelten (§ 19 Abs. 2 StromNEV) ermöglicht es bestimmten
Großverbrauchern, individuelle Netzentgelte zu vereinbaren, die deutlich unter den regulären
Entgelten liegen. Dies geschieht, wenn ein Unternehmen ein besonders stabiles und gleichmäßiges
Lastprofil aufweist (Bandlast) oder wenn es in der Lage ist, seinen Verbrauch flexibel an die
Netzsituation anzupassen. Auch hier sind die Kriterien streng und auf Unternehmen mit hohem
Stromverbrauch zugeschnitten, die durch ihr Abnahmeverhalten zur Stabilität der Netze beitragen
können. Die Begründung liegt darin, dass diese Unternehmen das Stromnetz weniger stark
belasten oder sogar zur Entlastung beitragen, als dies bei volatilen Verbrauchern der Fall ist.

Zusätzlich existieren im Rahmen des Stromsteuergesetzes (StromStG) Regelungen, die
energieintensive Unternehmen des produzierenden Gewerbes von einem Teil der Stromsteuer
entlasten, oft in Verbindung mit der Teilnahme an Energiemanagementsystemen. Diese
Kumulierung von Entlastungen führt zu einer erheblichen Reduzierung der Stromkosten für die
privilegierten Betriebe.

Der Umfang der Entlastungen ist beträchtlich. Jährlich belaufen sich die Mindererträge aus der EEG-
Umlage und den Netzentgelten, die durch diese Privilegierungen entstehen, auf mehrere Milliarden

2. Bestandsaufnahme des aktuellen
Systems der Bandlastprivilegierung

2.1. Funktionsweise und Begünstigte



Euro. Diese Kosten werden letztlich auf die nicht-privilegierten Stromverbraucher – private
Haushalte, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie nicht-energieintensive Industrien –
umgelegt, wodurch sich deren Strompreis entsprechend erhöht.

Die Befürworter des Bandlastprivilegs argumentieren, dass die Regelungen unerlässlich sind, um
die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie zu gewährleisten. Deutschland hat
im europäischen und globalen Vergleich bereits hohe Energiekosten, die durch die ambitionierte
Energiewende weiter steigen. Ohne die Entlastungen würden viele energieintensive Unternehmen,
die im internationalen Wettbewerb stehen, ihre Produktion ins Ausland verlagern oder gänzlich
aufgeben. Dies hätte weitreichende negative Folgen:

Vermeidung von Carbon Leakage und Deindustrialisierung: Die Verlagerung von
Produktionen in Länder mit weniger strengen Klimaschutzauflagen würde nicht nur
Arbeitsplätze in Deutschland vernichten, sondern auch die globalen CO2-Emissionen nicht
reduzieren, sondern lediglich verlagern. Das Bandlastprivileg soll dies verhindern und die
Wertschöpfung in Deutschland halten [^3].
Sicherung von Arbeitsplätzen und Wertschöpfung: Energieintensive Industrien sind
oft das Rückgrat regionaler Wirtschaften und sichern zahlreiche hochqualifizierte
Arbeitsplätze. Ihre Abwanderung würde ganze Regionen wirtschaftlich schwächen.
Beitrag zur Systemstabilität: Insbesondere die Entlastung von Netzentgelten für
Unternehmen mit Bandlastprofilen oder steuerbaren Lasten wird als fairer Ausgleich für
ihren Beitrag zur Netzstabilität und zur Vermeidung von Netzausbaukosten gesehen.
Diese Unternehmen bieten oft eine wertvolle Flexibilität, die für die Integration
fluktuierender erneuerbarer Energien immer wichtiger wird.
Innovationsförderung: Die Präsenz einer starken energieintensiven Industrie kann auch
als Basis für Forschung und Entwicklung im Bereich Energieeffizienz und neue Materialien
dienen, was wiederum der Energiewende zugutekommen kann.

Die IHK Nordschwarzwald beispielsweise informiert Unternehmen aktiv über Energie- und
Ressourceneffizienzmaßnahmen und betont die Bedeutung von Wettbewerbsfähigkeit im Kontext
von Klimaschutz [^10]. Aus ihrer Perspektive sind solche Privilegien oft notwendig, um den
Standort Deutschland attraktiv zu halten, während gleichzeitig Anreize für Effizienz geschaffen
werden müssen.

Trotz der angeführten Rechtfertigungen ist das Bandlastprivileg seit seiner Einführung Gegenstand
intensiver Kritik aus verschiedenen Richtungen. Diese Kritik betrifft ökonomische, umweltpolitische,
rechtliche und systemische Aspekte.

2.2. Ziele und Rechtfertigung aus Sicht der Befürworter

3. Kritik am Bandlastprivileg

3.1. Ökonomische und fiskalische Aspekte



Die prominenteste Kritik zielt auf die Verteilungsgerechtigkeit ab. Die Kosten, die den
privilegierten Unternehmen erlassen werden, müssen von den übrigen Stromverbrauchern
getragen werden. Dies führt zu einer ungleichmäßigen Lastenverteilung auf private Haushalte
und kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die in der Regel keine vergleichbaren Entlastungen
erhalten [^4]. Diese Querfinanzierung wird oft als sozial ungerecht empfunden und kann die
Akzeptanz der Energiewende in der Bevölkerung untergraben, da sie den Eindruck erweckt, dass
die Lasten einseitig verteilt werden. Der durchschnittliche Haushalt sieht sich mit stetig steigenden
Strompreisen konfrontiert, während große Konzerne entlastet werden.

Des Weiteren werden Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der Industrie kritisiert. Nicht alle
Unternehmen des produzierenden Gewerbes erfüllen die strengen Kriterien für das
Bandlastprivileg. Dies führt dazu, dass Unternehmen in ähnlichen oder sogar gleichen Branchen,
die jedoch knapp unter den Schwellenwerten liegen oder andere Geschäftsmodelle verfolgen,
benachteiligt werden. Dies kann zu unfairen Wettbewerbsbedingungen führen und die
Innovationskraft in nicht-privilegierten Sektoren hemmen [^5]. Die Debatte um die Definition von
"stromintensiv" und die Abgrenzung der begünstigten Branchen ist daher ein Dauerbrenner.

Die Kosten für die Allgemeinheit und den Staatshaushalt sind erheblich. Die
Milliardenbeträge, die jährlich durch das Bandlastprivileg generiert werden, belasten die
Stromrechnung der Mehrheit der Verbraucher und können auch den staatlichen Haushalt indirekt
belasten, wenn beispielsweise die Einnahmen aus der EEG-Umlage nicht ausreichen und durch
Bundesmittel gestützt werden müssen. Diese Mittel fehlen dann an anderer Stelle, etwa für
Investitionen in Bildung, Infrastruktur oder andere Klimaschutzmaßnahmen.

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass das Privileg Ineffizienzanreize setzen kann. Die Reduzierung der
Stromkosten für energieintensive Unternehmen kann dazu führen, dass die Motivation zur
Investition in Energieeffizienzmaßnahmen oder zur Umstellung auf weniger energieintensive
Produktionsverfahren sinkt [^6]. Wenn Strom künstlich billig bleibt, fehlt der ökonomische Anreiz,
sparsamer mit Energie umzugehen. Dies konterkariert das eigentlich energiepolitische Ziel der
Effizienzsteigerung, das auch von Institutionen wie der IHK Nordschwarzwald als wichtig erachtet
wird [^10]. Die Diskussion um "Trittbrettfahrer" – Unternehmen, die das Privileg in Anspruch
nehmen, obwohl sie es vielleicht nicht zwingend bräuchten, um wettbewerbsfähig zu bleiben – ist
ebenfalls relevant.

Aus umwelt- und klimapolitischer Sicht wird das Bandlastprivileg scharf kritisiert, da es die
Energiewende-Ziele konterkarieren kann. Das Kernziel der Energiewende ist die Reduzierung
des Verbrauchs fossiler Energien und die Steigerung der Energieeffizienz. Indem das Privileg den
Strompreis für Großverbraucher künstlich senkt, werden Anreize für hohen Stromverbrauch
statt Reduktion gesetzt [^7]. Dies steht im Widerspruch zu den Bestrebungen, den
Gesamtenergieverbrauch zu senken und die Dekarbonisierung der Industrie voranzutreiben.

Die Klimaschutzziele Deutschlands, insbesondere das Erreichen der Klimaneutralität bis 2045,
erfordern eine massive Transformation aller Wirtschaftsbereiche. Das Bandlastprivileg, das den
Status quo eines hohen Stromverbrauchs zementiert, kann als Hemmnis für diese Transformation

3.2. Umwelt- und Klimapolitische Aspekte



gesehen werden. Anstatt auf effizientere Prozesse oder die Umstellung auf erneuerbare Energien
zu drängen, erhalten Unternehmen, die viel Strom verbrauchen, eine faktische Subvention. Zwar
wird argumentiert, dass die Privilegien Carbon Leakage verhindern sollen, doch gleichzeitig fehlen
stärkere Signale zur internen Dekarbonisierung und Effizienzsteigerung.

Das Bandlastprivileg hat immer wieder beihilferechtliche Bedenken der EU-Kommission auf
den Plan gerufen [^8]. Die Kommission prüft regelmäßig, ob solche nationalen
Entlastungsregelungen mit dem europäischen Beihilferecht vereinbar sind, das
Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt verhindern soll. Deutschland musste in der
Vergangenheit bereits Anpassungen an seinen Regelungen vornehmen, um die Genehmigung der
EU-Kommission zu erhalten. Diese Unsicherheit hinsichtlich der beihilferechtlichen Zulässigkeit
führt zu Rechtsunsicherheit für die Unternehmen und den Gesetzgeber und erfordert komplexe
Notifizierungsverfahren. Die fortwährende Notwendigkeit, solche Regelungen mit Brüssel
abzustimmen, unterstreicht die politische Sensibilität und die potenzielle Inkonsistenz mit
europäischen Wettbewerbsgrundsätzen.

Die Komplexität und Bürokratie des Systems ist ebenfalls ein Kritikpunkt. Die
Antragsverfahren für die verschiedenen Entlastungen sind aufwendig und erfordern detaillierte
Nachweise des Stromverbrauchs, der Stromkostenintensität und der Branchenzugehörigkeit. Dies
bindet personelle und finanzielle Ressourcen sowohl bei den Unternehmen als auch bei den
Genehmigungsbehörden. Die ständigen Anpassungen der Regelwerke durch den Gesetzgeber
erhöhen diese Komplexität zusätzlich.

Schließlich leidet das Bandlastprivileg unter einer fehlenden politischen Akzeptanz und
gesellschaftlichen Legitimation [^9]. Die öffentliche Wahrnehmung ist oft von dem Gefühl
geprägt, dass große Konzerne auf Kosten der Allgemeinheit bevorzugt werden, während die
Gründe für diese Bevorzugung nicht immer transparent oder nachvollziehbar kommuniziert
werden. Dies erschwert politische Reformen und schafft eine Kluft zwischen den Interessen der
Industrie und denen der breiten Bevölkerung. Die Debatte um die Gerechtigkeit der
Energiewendekostenverteilung ist eng mit dieser fehlenden Legitimation verbunden.

Das Bandlastprivileg weist auch mangelnde Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an neue
Marktbedingungen auf. Die Energiewende schreitet mit hoher Geschwindigkeit voran, und der
Strommarkt befindet sich in einem ständigen Wandel. Starre Entlastungsregelungen, die auf
historisch gewachsenen Annahmen basieren, können die notwendige Transformation des
Energiesystems behindern. Stattdessen könnten flexible Mechanismen, die Anreize für
Systemintegration und Sektorenkopplung setzen, sinnvoller sein.

Die Verzerrung von Preissignalen im Strommarkt ist ein weiteres systemisches Problem. Ein
funktionierender Strommarkt benötigt klare Preissignale, um Investitionen in Erzeugung, Netze und
Flexibilität zu lenken. Indem das Bandlastprivileg die Kosten für bestimmte Verbraucher künstlich
senkt, werden diese Preissignale verwischt. Dies kann dazu führen, dass notwendige Investitionen

3.3. Rechtliche und politische Aspekte

3.4. Systemische und Strukturelle Defizite



unterbleiben oder ineffiziente Produktionsstrukturen aufrechterhalten werden.

Darüber hinaus stellen die Privilegien auch Herausforderungen für die Netzstabilität und den
Ausbau erneuerbarer Energien dar. Während einige Entlastungen – wie die für Bandlastkunden
– theoretisch zur Netzstabilität beitragen können, lenken andere die Aufmerksamkeit von der
Notwendigkeit ab, den Netzausbau zu beschleunigen und innovative Lösungen für die Integration
erneuerbarer Energien zu finden. Eine kohärente Energiepolitik erfordert, dass alle Akteure die
vollen Systemkosten internalisieren, um die effizientesten Lösungen zu finden.

Die vielfältige Kritik am Bandlastprivileg hat zu einer anhaltenden und intensiven
Reformdiskussion geführt. Es gibt zahlreiche Vorschläge zur Neugestaltung oder gar
Abschaffung der aktuellen Regelungen. Ein zentraler Ansatzpunkt ist die Forderung nach einer
faireren Kostenverteilung, die private Haushalte und KMU entlastet. Dies könnte durch eine
stärkere Finanzierung der Energiewendekosten aus dem Bundeshaushalt oder durch eine
grundlegende Reform der Umlagen und Abgaben geschehen.

Alternative Ansätze zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit werden ebenfalls diskutiert.
Dazu gehören:

CO2-Grenzausgleichsmechanismen (CBAM): Ein solcher Mechanismus würde Importe
aus Ländern mit geringeren Klimaschutzauflagen bepreisen und so Carbon Leakage
verhindern, ohne inländische Unternehmen von Umlagen zu befreien. Die EU hat bereits
Schritte in diese Richtung unternommen.
Direkte Subventionen oder Investitionsförderung: Statt pauschaler
Umlagenbefreiungen könnten gezielte Subventionen für Investitionen in
Dekarbonisierung, Energieeffizienz oder innovative Technologien gewährt werden. Dies
würde einen stärkeren Anreiz zur Transformation setzen.
Differenzierte Strompreise: Modelle, die Strompreise stärker nach Verfügbarkeit und
Netzsituation differenzieren, könnten Anreize für flexible Lasten setzen und die
Systemintegration fördern, ohne pauschale Befreiungen zu gewähren.
Grüner Industriestrompreis: Die Idee eines subventionierten Industriestrompreises für
bestimmte Branchen wird ebenfalls diskutiert, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern
und gleichzeitig die Transformation zu fördern. Hierbei müsste jedoch die
beihilferechtliche Zulässigkeit erneut genau geprüft werden.

Die potenziellen Auswirkungen einer Reform sind weitreichend. Eine Abschaffung oder
drastische Reduzierung der Privilegien könnte kurzfristig zu Belastungen für die betroffenen
Unternehmen führen, möglicherweise sogar zu Produktionsverlagerungen. Langfristig könnte sie
jedoch die Anreize für Energieeffizienz und Dekarbonisierung stärken und zu einer gerechteren
Kostenverteilung beitragen. Eine kluge Reform müsste diesen Spagat meistern und einen
Übergangspfad aufzeigen, der die Wettbewerbsfähigkeit schützt, ohne die Klimaziele zu
untergraben. Die Rolle Deutschlands im europäischen Kontext ist dabei entscheidend, da viele
dieser Fragen am besten auf EU-Ebene gelöst werden können, um Wettbewerbsverzerrungen

4. Reformdiskussion und Ausblick



innerhalb des Binnenmarktes zu vermeiden.

Das Bandlastprivileg ist ein komplexes Instrument der deutschen Energie- und Industriepolitik, das
ursprünglich geschaffen wurde, um die Wettbewerbsfähigkeit stromintensiver Unternehmen im
Kontext der Energiewende zu sichern und Carbon Leakage zu verhindern. Aus Sicht der
Befürworter ist es ein notwendiges Übel, um Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Deutschland zu
halten.

Die Kritik am Privileg ist jedoch vielfältig und schwerwiegend. Sie reicht von Fragen der
Verteilungsgerechtigkeit und der Belastung von privaten Haushalten und KMU über die Setzung
falscher ökonomischer Anreize zur Energieeffizienz bis hin zu umweltpolitischen Bedenken
hinsichtlich der Klimaschutzziele und beihilferechtlichen Problemen mit der EU-Kommission. Das
System ist bürokratisch, intransparent und steht in Teilen im Widerspruch zu den übergeordneten
Zielen der Energiewende.

Angesichts der fortschreitenden Dekarbonisierungsziele und der Notwendigkeit einer gerechteren
Kostenverteilung ist eine umfassende Neubewertung des Bandlastprivilegs unerlässlich. Eine
Reform muss Wege finden, die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu schützen, gleichzeitig aber
stärkere Anreize für Energieeffizienz und die Transformation hin zu einer klimaneutralen Produktion
zu setzen. Alternative Instrumente wie CO2-Grenzausgleichsmechanismen oder gezielte
Investitionsförderungen könnten zukunftsfähigere Lösungen bieten, die sowohl ökologischen als
auch ökonomischen Anforderungen gerecht werden und eine breitere gesellschaftliche Akzeptanz
finden. Die Debatte um das Bandlastprivileg bleibt somit ein zentrales Feld der energiepolitischen
Auseinandersetzung in Deutschland.

[^1] Quelle 1 [^2] Quelle 2 [^3] Quelle 3 [^4] Quelle 4 [^5] Quelle 5 [^6] Quelle 6 [^7] Quelle 7
[^8] Quelle 8 [^9] Quelle 9 [^10] Innovation und Umwelt News: Energie, Ressourcen, Klimaschutz
Die IHK Nordschwarzwald informieren über Energie- und Ressourceneffizienzmaßnahmen. Hier
finden Unternehmen alles Wichtige und Aktuelle rund um die Themen Energie, Ressourcen und
Klimaschutz. Ihre Ansprechpartner bei der IHK stehen für wei...

5. Fazit

Quellenverzeichnis



Die Transformation des Energiesystems, getrieben durch den Ausbau erneuerbarer Energien und
die fortschreitende Digitalisierung, stellt die bestehenden regulatorischen und ökonomischen
Rahmenbedingungen vor fundamentale Herausforderungen. Insbesondere die Ausgestaltung der
Netzentgelte, die einen wesentlichen Bestandteil der Stromkosten darstellen, ist Gegenstand
intensiver Debatten. Im Zentrum dieser Diskussion steht die geplante Ersetzung des sogenannten
Bandlastprivilegs durch ein neues, systemdienlicheres Modell. Diese Reform zielt darauf ab, die
Netzinfrastruktur effizienter und resilienter zu gestalten, die Integration volatiler erneuerbarer
Energien zu fördern und eine gerechtere Verteilung der Netzkosten zu gewährleisten. Die
Notwendigkeit dieser Umgestaltung wird durch die sich wandelnden Anforderungen an die
Netzstabilität und die Versorgungssicherheit im Zuge der Energiewende untermauert [^1].

Das Bandlastprivileg, auch bekannt als § 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV)-
Umlage oder „besondere Netzentgelte“, ermöglichte es bestimmten Großverbrauchern mit
gleichmäßigem und hohem Stromverbrauch (Bandlast), eine Reduktion ihrer Netzentgelte zu
erhalten. Die ursprüngliche Intention hinter dieser Regelung war es, energieintensive Industrien in
Deutschland zu entlasten und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, insbesondere im Hinblick auf
internationale Konkurrenz. Es basierte auf der Annahme, dass Bandlastkunden durch ihren stetigen
Verbrauch einen positiven Beitrag zur Netzstabilität leisten und die Netzinfrastruktur gleichmäßiger
auslasten, was zu geringeren Kosten für den Netzbetreiber führt [^5]. Die damit verbundenen
Entlastungen wurden über eine Umlage auf alle anderen Netznutzer, einschließlich Haushalte und
kleinere Unternehmen, umgelegt, was zu einer Quersubventionierung führte.

Geplante Ersetzung durch
ein systemdienlicheres
Modell
Geplante Ersetzung durch ein
systemdienlicheres Modell

Das Bandlastprivileg: Historie, Funktion
und aktuelle Kritik



Im Kontext des sich radikal wandelnden Energiesystems ist das Bandlastprivileg jedoch zunehmend
in die Kritik geraten. Die Argumente gegen seine Beibehaltung sind vielfältig und umfassen
ökonomische, ökologische und systemische Aspekte:

Verzerrung von Preissignalen: Das Privileg setzt Anreize für einen kontinuierlichen
Verbrauch, selbst wenn dieser nicht systemdienlich ist oder zu Netzengpässen beiträgt. Es
ignoriert die Notwendigkeit flexibler Lasten, die sich an die volatile Einspeisung
erneuerbarer Energien anpassen können. In einem Energiesystem, das auf die Integration
von Wind- und Solarenergie ausgerichtet ist, sind starre Bandlasten weniger vorteilhaft als
flexible Verbraucher, die auf Preissignale reagieren und ihre Last an die Erzeugung
anpassen können [^2].
Mangelnde Systemdienlichkeit in der modernen Energiewelt: Während in einem
konventionellen Kraftwerkspark eine gleichmäßige Last als stabilisierend galt, erfordert
das moderne System mit einem hohen Anteil fluktuierender erneuerbarer Energien ein
Höchstmaß an Flexibilität auf allen Seiten des Marktes. Das Bandlastprivileg fördert
jedoch das Gegenteil und steht der Entwicklung einer flexiblen und responsiven
Laststeuerung entgegen [^4].
Gerechte Lastenverteilung und Akzeptanz: Die Umlage der entgangenen
Netzentgelte auf andere Verbrauchergruppen wird zunehmend als ungerecht empfunden.
Haushalte und kleinere Gewerbebetriebe tragen indirekt zur Subventionierung großer
Industriekunden bei, was die Akzeptanz der Energiewende insgesamt gefährden kann. Die
Bundesnetzagentur hat wiederholt auf die Notwendigkeit einer faireren Kostenverteilung
hingewiesen [^1].
Hemmung von Innovationen: Das Privileg schafft keine Anreize für die begünstigten
Unternehmen, in Lastmanagement-Technologien, Eigenversorgung oder Speicherlösungen
zu investieren, da ihre Netzkosten bereits reduziert sind. Dies bremst die Entwicklung und
Implementierung innovativer Lösungen, die für ein zukünftiges Energiesystem unerlässlich
sind.

Die Summe dieser Kritikpunkte hat zu der politischen und regulatorischen Erkenntnis geführt, dass
eine grundlegende Reform des Netzentgeltsystems und die Abschaffung des Bandlastprivilegs
unumgänglich sind, um die Ziele der Energiewende effizient und sozial ausgewogen zu erreichen
[^7].

Der Begriff der „Systemdienlichkeit“ ist der zentrale Leitgedanke für die Entwicklung des neuen
Modells. Er umfasst die Kriterien und Eigenschaften, die ein Beitrag zum Energiesystem erfüllen
muss, um die Stabilität, Effizienz und Sicherheit der Versorgung zu gewährleisten und gleichzeitig
die Integration erneuerbarer Energien zu maximieren. Im Gegensatz zur historischen Betrachtung,
die primär auf die reine Lastkontinuität abzielte, beinhaltet Systemdienlichkeit heute eine
wesentlich breitere und dynamischere Perspektive.

Grundlagen der Systemdienlichkeit im
Kontext der Energiewende



Systemdienlichkeit kann in mehrere Dimensionen unterteilt werden:

Netzstabilität: Dies umfasst die Aufrechterhaltung der Netzfrequenz und -spannung
innerhalb definierter Grenzen. Flexible Erzeuger, Speicher und Verbraucher, die schnell
auf Frequenz- oder Spannungsschwankungen reagieren können, leisten einen
systemdienlichen Beitrag.
Versorgungssicherheit: Die Fähigkeit, auch bei unvorhergesehenen Ausfällen oder
Engpässen die Stromversorgung aufrechtzuerhalten. Systemdienliche Beiträge umfassen
hier die Bereitstellung von Kapazitätsreserven und die Fähigkeit zur Schwarzstartfähigkeit.
Effizienz: Die Minimierung von Netzverlusten und die optimale Auslastung der
bestehenden Netzinfrastruktur. Dies beinhaltet die Vermeidung von Netzengpässen durch
intelligentes Last- und Einspeisemanagement.
Integration erneuerbarer Energien: Die Fähigkeit, die volatile und dezentrale
Einspeisung von Wind- und Solaranlagen ohne massive Netzausbaukosten zu integrieren.
Hier sind flexible Lasten und Speicher entscheidend, die Überschussstrom aufnehmen und
bei Mangel abgeben können.
Flexibilität: Die Anpassungsfähigkeit von Erzeugung, Verbrauch und Speichern an die
aktuellen Bedingungen im Netz. Dies ist die wohl wichtigste Dimension im Kontext der
Energiewende.

Die Energiewende transformiert das Energiesystem von einem zentralisierten, prognostizierbaren
Modell zu einem dezentralen, volatilen und komplexen System. Die Notwendigkeit, Erzeugung und
Verbrauch jederzeit auszugleichen, wird durch den hohen Anteil erneuerbarer Energien, die
wetterabhängig sind, erheblich erschwert. In diesem Kontext sind traditionelle Bandlasten, die sich
nicht anpassen, weniger systemdienlich als flexible Verbraucher oder Erzeuger, die auf die
jeweiligen Netzbedürfnisse reagieren können. Ein neues Modell muss daher Anreize schaffen, die
genau diese Flexibilität belohnen und zur Entlastung des Netzes beitragen. Weitere Informationen
zu diesem Thema finden sich unter Kapitel zu Systemdienstleistungen und Flexibilitätsmärkten.

Die geplante Ersetzung des Bandlastprivilegs durch ein systemdienlicheres Modell verfolgt mehrere
primäre Reformziele, die eng miteinander verknüpft sind und auf die Anforderungen der
Energiewende abgestimmt sind. Die zentralen Prinzipien des Ersatzmodells lassen sich wie folgt
zusammenfassen:

1. Kostenorientierung und Verursacherprinzip: Das neue Modell soll die tatsächlichen
Kosten der Netznutzung besser abbilden und die Verursacher von Netzkosten
angemessen beteiligen. Dies bedeutet, dass Verbraucher, die zu Spitzenlasten oder
Netzengpässen beitragen, entsprechend höhere Entgelte zahlen, während solche, die das

Das Neue Modell: Konzeptionelle Ansätze
und Reformziele
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Netz entlasten, belohnt werden.
2. Förderung von Flexibilität und Lastmanagement: Ein Hauptziel ist die Schaffung von

Anreizen für alle Marktteilnehmer – von der Industrie bis zum Prosumer – in flexible
Lasten, Speicher oder dezentrale Erzeugungsanlagen zu investieren und diese
systemdienlich zu betreiben. Dies kann durch zeitvariable Netzentgelte,
kapazitätsbasierte Entgelte oder spezielle Produkte für Systemdienstleistungen erreicht
werden [^2].

3. Technologieneutralität: Das Modell soll keine spezifischen Technologien bevorzugen
oder benachteiligen. Ob ein Beitrag zur Systemdienlichkeit durch Batteriespeicher, Power-
to-X-Anlagen, Elektromobilität oder intelligentes Lastmanagement geleistet wird, soll
irrelevant sein, solange der gewünschte Effekt erzielt wird.

4. Signalwirkung für Netzausbau und -betrieb: Die Entgeltsystematik soll klare Signale
für den optimalen Netzausbau und -betrieb senden. Dies kann bedeuten, dass
Investitionen in Netzausbau dort minimiert werden, wo lokale Flexibilität zur Entlastung
beitragen kann, oder dass die Auslastung bestehender Infrastrukturen durch intelligentes
Management optimiert wird.

5. Vereinfachung und Transparenz: Trotz der inhärenten Komplexität soll das neue
System so transparent und verständlich wie möglich sein, um Akzeptanz bei allen
Marktteilnehmern zu finden und administrative Hürden zu minimieren.

Die Abschaffung des Bandlastprivilegs ist eng mit der Etablierung neuer Mechanismen zur
Förderung von Flexibilität und Lastmanagement verbunden. Anstatt lediglich einen konstanten
Verbrauch zu honorieren, soll das neue Modell Anreize für eine bedarfsgerechte und netzdienliche
Steuerung von Lasten schaffen. Dies kann auf verschiedenen Ebenen erfolgen:

Zeitvariable Netzentgelte: Die Einführung von Entgelten, die je nach Tageszeit,
Wochentag oder sogar in Echtzeit variieren, würde es Verbrauchern ermöglichen, ihren
Verbrauch in Zeiten geringer Netzauslastung und hoher Erzeugung aus erneuerbaren
Energien zu verschieben. Dies reduziert Spitzenlasten und entlastet das Netz.
Leistungsbasierte Entgelte: Statt primär auf den reinen Energiebezug (kWh)
abzustellen, könnten leistungsbasierte Komponenten (kW) eine größere Rolle spielen. Dies
würde Anreize schaffen, die maximale Leistungsspitze zu reduzieren und damit den
Netzausbaubedarf zu minimieren.
Flexibilitätsmärkte: Die Entwicklung lokaler und regionaler Flexibilitätsmärkte könnte
es Netzbetreibern ermöglichen, Flexibilität von Erzeugern, Speichern und Verbrauchern
gezielt einzukaufen, um Netzengpässe zu vermeiden oder die Netzstabilität zu
gewährleisten. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu einem aktiven
Netzzustandsmanagement [^4].
Prosumer-Integration: Auch kleine Erzeuger und Verbraucher (Prosumer) mit
Photovoltaikanlagen und Speichern sollen Anreize erhalten, ihre Systeme systemdienlich
zu betreiben, beispielsweise durch die Einspeisung bei hoher Netznachfrage oder die
Speicherung bei Überschuss.

Förderung von Flexibilität und Lastmanagement



Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, dass das Netz nicht nur passiv auf Erzeugung und
Verbrauch reagiert, sondern aktiv durch ein intelligentes Zusammenspiel aller Akteure gesteuert
wird. Die Industrie hat hierzu bereits umfassende Forderungen und Lösungsansätze formuliert
[^3].

Ein systemdienlicheres Modell muss einen direkten Beitrag zur Erhöhung der Netzstabilität und
Versorgungssicherheit leisten. Dies wird erreicht, indem die Anreize so gesetzt werden, dass
Marktteilnehmer dazu motiviert werden, Verhaltensweisen und Investitionen zu tätigen, die die
Resilienz des Gesamtsystems stärken.

Vermeidung von Netzengpässen: Durch die Förderung von Lastmanagement und
Flexibilität können lokale und regionale Netzengpässe reduziert oder vermieden werden.
Dies verringert die Notwendigkeit kostspieliger Redispatch-Maßnahmen und minimiert die
Gefahr von Versorgungsunterbrechungen.
Bereitstellung von Systemdienstleistungen: Das neue Modell könnte die Beschaffung
von Systemdienstleistungen wie Frequenzhaltung, Spannungshaltung und
Blindleistungsbereitstellung in einem wettbewerblichen Rahmen ermöglichen. Dies würde
nicht nur die Effizienz steigern, sondern auch eine breitere Palette von Anbietern
(einschließlich dezentraler Einheiten) für diese kritischen Funktionen erschließen [^6].
Anpassung an die Erzeugungsprofile: Die Fähigkeit des Netzes, die volatile
Einspeisung aus erneuerbaren Energien zu managen, wird durch flexible Lasten und
Speicher erheblich verbessert. Dies reduziert die Abhängigkeit von konventionellen
Kraftwerken zur Netzstabilisierung und unterstützt gleichzeitig die
Emissionsminderungsziele.

Ein wesentliches Reformziel ist die Wiederherstellung einer gerechteren Lastenverteilung der
Netzkosten. Durch die Abschaffung des Bandlastprivilegs entfällt die Quersubventionierung durch
andere Netznutzer. Das neue Modell soll sicherstellen, dass jeder Netznutzer entsprechend seinem
Beitrag zu den Netzkosten – insbesondere den Kosten, die durch die Inanspruchnahme der
Netzkapazität entstehen – zur Finanzierung der Netzinfrastruktur beiträgt. Dies erhöht die
Transparenz und Fairness des Systems und stärkt die Akzeptanz der Energiewende in der breiten
Bevölkerung. Die politische Zielsetzung hierbei ist klar definiert [^7]. Weitere Details zur
Kostenverteilung finden sich unter Kapitel zu Netzentgeltreform und soziale Gerechtigkeit.

Die Implementierung eines so umfassenden Reformvorhabens ist mit erheblichen
Herausforderungen verbunden:

Beitrag zur Netzstabilität und Versorgungssicherheit

Gerechte Lastenverteilung

Herausforderungen bei der
Implementierung

https://corrently.io/link-to-netzentgeltreform-soziale-gerechtigkeit


Regulatorische Komplexität: Die Entwicklung eines rechtssicheren, praktikablen und
effizienten neuen Netzentgeltsystems erfordert eine detaillierte Ausarbeitung der
Verordnungen und Richtlinien. Es müssen Übergangsregelungen geschaffen und
bestehende Verträge angepasst werden, um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden.
Technische Umsetzbarkeit: Die Einführung zeitvariabler oder leistungsbasierter
Entgelte erfordert intelligente Messsysteme (Smart Meter) und eine entsprechende
Dateninfrastruktur. Die flächendeckende Implementierung dieser Technologien ist ein
langwieriger Prozess.
Stakeholder-Interessen: Die Reform betrifft eine Vielzahl von Akteuren mit
unterschiedlichen Interessenlagen – von der energieintensiven Industrie über
Netzbetreiber, Erzeuger, Stadtwerke bis hin zu Haushalten. Die Ausgestaltung des neuen
Modells muss einen fairen Ausgleich dieser Interessen finden und Kompromisse
ermöglichen, um die politische und gesellschaftliche Akzeptanz zu sichern.
Europäische Einbettung: Das deutsche Energiesystem ist eng mit dem europäischen
Binnenmarkt verknüpft. Nationale Reformen müssen die europäischen Vorgaben und die
Harmonisierungsbestrebungen im Bereich der Systemdienstleistungen und Netzentgelte
berücksichtigen, um unnötige Friktionen zu vermeiden [^6].
Datenmanagement und Cybersicherheit: Mit der zunehmenden Digitalisierung und
dem Austausch von Verbrauchs- und Erzeugungsdaten steigen die Anforderungen an das
Datenmanagement und die Cybersicherheit, um die Integrität und den Schutz sensibler
Informationen zu gewährleisten.

Die geplante Ersetzung des Bandlastprivilegs durch ein systemdienlicheres Modell ist ein
notwendiger und überfälliger Schritt zur Anpassung des deutschen Energiesystems an die
Realitäten der Energiewende. Sie markiert einen Paradigmenwechsel von einer statischen
Betrachtung der Netznutzung hin zu einem dynamischen, flexibilitätsorientierten Ansatz. Das neue
Modell verspricht eine effizientere Nutzung der Netzinfrastruktur, eine verbesserte Integration
erneuerbarer Energien, eine höhere Netzstabilität und eine gerechtere Verteilung der Netzkosten.

Die erfolgreiche Implementierung erfordert jedoch eine sorgfältige Planung, eine umfassende
Einbeziehung aller Stakeholder und eine schrittweise Einführung. Nur so kann sichergestellt
werden, dass die angestrebten Reformziele erreicht werden und Deutschland weiterhin eine
Vorreiterrolle bei der Gestaltung eines zukunftsfähigen, nachhaltigen und sicheren Energiesystems
einnimmt. Die Reform wird nicht nur die Art und Weise verändern, wie Netzentgelte berechnet
werden, sondern auch die Rolle der Verbraucher und Erzeuger im Energiesystem neu definieren,
indem sie sie zu aktiven Gestaltern der Energiewende macht.
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Die deutsche Wirtschaft steht an einem fundamentalen Wendepunkt, geprägt durch die Ambition
der Energiewende und die Notwendigkeit, eine nachhaltige und sichere Energieversorgung zu
gewährleisten. Im Zentrum dieser Transformation stehen die energieintensiven Industrien, die
traditionell einen erheblichen Anteil am deutschen Bruttoinlandsprodukt (BIP) und an der
Beschäftigung halten. Unternehmen aus Sektoren wie Chemie, Metallerzeugung, Glas, Zement und
Papier sind jedoch in besonderem Maße von stabilen und wettbewerbsfähigen Energiepreisen
abhängig, um ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Eine geplante Reform der
deutschen Stromnetzentgeltsystematik, wie sie die Bundesnetzagentur (BNetzA) in einem
Diskussionspapier im Mai 2025 zur Debatte gestellt hat, birgt erhebliche Implikationen für diese
Schlüsselindustrien [^1]. Die potenziellen Konsequenzen reichen von erhöhten Betriebskosten über
strategische Neuausrichtungen bis hin zu fundamentalen Fragen der Standortattraktivität und der
langfristigen Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands als Industriestandort.

Die Stromnetzentgelte sind ein wesentlicher Bestandteil des Strompreises in Deutschland und
dienen der Finanzierung des Ausbaus, des Betriebs und der Instandhaltung der Stromnetze. Sie
sind entscheidend für die Stabilität und Zuverlässigkeit der Energieversorgung. Traditionell werden
diese Entgelte primär von den Stromverbrauchern getragen, wobei es für energieintensive
Unternehmen in der Vergangenheit häufig Ausnahmeregelungen und Entlastungen gab, um deren
internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht zu gefährden. Das aktuelle System steht jedoch unter
Druck. Mit dem zunehmenden Ausbau dezentraler erneuerbarer Energieanlagen und der
fortschreitenden Digitalisierung des Energiesystems entstehen neue Anforderungen an die
Netzinfrastruktur und deren Finanzierung. Die BNetzA hat diese Entwicklungen aufgegriffen und ein
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Diskussionspapier veröffentlicht, das kritische Fragen zur zukünftigen Ausgestaltung der
Netzentgelte aufwirft [^1]. Ein zentraler Diskussionspunkt ist die Frage, ob zukünftig auch
Einspeiser von Strom in das Netz zur Finanzierung der Netzentgelte herangezogen werden sollen.
Dies würde eine Abkehr vom bisherigen Prinzip bedeuten und könnte weitreichende Auswirkungen
auf alle Akteure im Energiesystem haben, insbesondere auf diejenigen, die sowohl große Mengen
Strom beziehen als auch eigene Erzeugungsanlagen betreiben.

Die Notwendigkeit einer Reform wird von verschiedenen Seiten betont. Einerseits soll die
Systematik gerechter und effizienter gestaltet werden, um die Kosten der Energiewende optimal zu
verteilen. Andererseits muss die Reform die Resilienz der Netze stärken und den Ausbau der
Infrastruktur für die Elektromobilität und die Digitalisierung, beispielsweise für Rechenzentren,
berücksichtigen [^4]. Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) hat sich in diesem Kontext
mehrfach zu den Herausforderungen der Netzinfrastruktur und der Bedeutung eines
leistungsfähigen Ausbaus geäußert [^3], [^6]. Die BNetzA hat zudem das Festlegungsverfahren
MISPEL gestartet, um die neuen Rahmenbedingungen für die Netzentgelte zu definieren [^2].
Dieses Verfahren ist von großer Bedeutung, da es die konkrete Ausgestaltung der Reform festlegen
wird.

Die Einführung von Netzentgelten für Einspeiser, wie sie im Diskussionspapier der BNetzA
angedacht ist, könnte die Kostenstruktur energieintensiver Industrien signifikant beeinflussen [^1].
Viele dieser Unternehmen betreiben nicht nur große Produktionsanlagen, die erhebliche Mengen
Strom verbrauchen, sondern auch eigene Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) oder andere
Erzeugungsanlagen, um einen Teil ihres Strombedarfs selbst zu decken oder sogar Überschüsse ins
Netz einzuspeisen.

Wenn zukünftig auch Einspeiser mit Netzentgelten belegt werden, führt dies zu einer doppelten
Belastung für diese Unternehmen: Sie zahlen Netzentgelte für den Bezug von Strom und zusätzlich
für den von ihnen eingespeisten Strom. Dies würde die gesamten Energiekosten drastisch erhöhen.
Die Oxera-Analyse hebt hervor, dass die Frage, ob Einspeiser Netzentgelte zahlen sollen,
weitreichende Konsequenzen für die Kosten des Netzzugangs und damit für die Rentabilität von
Investitionen in Erzeugungsanlagen hätte [^1]. Unternehmen, die in KWK-Anlagen oder
erneuerbare Eigenstromerzeugung investiert haben, um ihre Energiekosten zu senken und ihre
CO2-Bilanz zu verbessern, könnten feststellen, dass diese Investitionen weniger rentabel oder
sogar defizitär werden. Dies könnte den Anreiz für weitere Investitionen in dezentrale Erzeugung
und Energieeffizienzmaßnahmen mindern, was den Zielen der Energiewende entgegenwirken
würde.

Potenzielle Konsequenzen der Reform für
energieintensive Unternehmen

Erhöhte Kostenbelastung und Rentabilität



Die zusätzlichen Kosten könnten die ohnehin schon schmalen Margen in vielen energieintensiven
Sektoren weiter unter Druck setzen. Unternehmen wie Stahlwerke, Aluminiumhütten oder
chemische Werke arbeiten oft mit hohen Fixkosten und sind daher extrem preissensibel gegenüber
Schwankungen bei den Energiepreisen. Jede zusätzliche Kostenbelastung kann ihre
Wettbewerbsfähigkeit empfindlich treffen.

Die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher energieintensiver Industrien ist bereits heute
eine Herausforderung. Deutschland weist im europäischen und globalen Vergleich hohe
Strompreise auf, was zum Teil auf Umlagen, Steuern und Netzentgelte zurückzuführen ist. Eine
weitere Erhöhung der Kosten durch neue Einspeiseentgelte würde diese Diskrepanz verschärfen.
Unternehmen in Deutschland konkurrieren mit Produzenten aus Ländern, die oft günstigere
Energiepreise oder andere Formen der industriellen Unterstützung bieten.

Die IHK Nordschwarzwald betont die Bedeutung von Energie- und Ressourceneffizienzmaßnahmen
für Unternehmen und informiert über aktuelle Entwicklungen im Bereich Energie und Klimaschutz
[^2]. Doch selbst optimierte Prozesse können nur begrenzt Kostensteigerungen auffangen, die
durch regulatorische Änderungen entstehen. Die Gefahr einer Verlagerung von Produktionen ins
Ausland, das sogenannte Carbon Leakage, ist real. Wenn die Produktionskosten in Deutschland zu
hoch werden, könnten Unternehmen gezwungen sein, Investitionen in andere Länder zu verlagern
oder bestehende Produktionsstätten stillzulegen. Dies hätte nicht nur negative Auswirkungen auf
die Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland, sondern könnte auch die globalen
Emissionen erhöhen, wenn die Produktion in Länder mit weniger strengen Umweltauflagen
verlagert wird.

Die Reform könnte zudem die Attraktivität Deutschlands als Investitionsstandort für
energieintensive Industrien mindern. Neue Investitionen in Produktionsanlagen oder die
Modernisierung bestehender Werke könnten aufgrund der unsicheren und potenziell steigenden
Energiekosten in Frage gestellt werden. Dies betrifft nicht nur ausländische Direktinvestitionen,
sondern auch die Investitionsbereitschaft deutscher Unternehmen. Langfristig könnte dies zu einer
Deindustrialisierung in diesen Sektoren führen, was wiederum Auswirkungen auf vor- und
nachgelagerte Industrien hätte und die gesamte deutsche Wirtschaft schwächen würde.

Für eine vertiefte Analyse der allgemeinen Rahmenbedingungen der deutschen Industriepolitik
siehe Grundlagen der deutschen Industriepolitik. Eine detaillierte Betrachtung der internationalen
Energiepreisentwicklung findet sich unter Internationale Energiepreise im Vergleich.

Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit und
Standortattraktivität
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Angesichts potenzieller Kostensteigerungen werden energieintensive Industrien gezwungen sein,
ihre Strategien anzupassen und verstärkt auf Innovationen zu setzen.

Die Optimierung von Produktionsprozessen zur Reduzierung des Energieverbrauchs wird noch
dringlicher. Dies umfasst Investitionen in energieeffizientere Maschinen, die Nutzung von Abwärme
und die Implementierung intelligenter Energiemanagementsysteme. Während solche Maßnahmen
bereits heute eine Rolle spielen, könnte der erhöhte Kostendruck die Amortisationszeiten verkürzen
und somit Investitionen beschleunigen.

Unternehmen mit eigener Stromerzeugung könnten prüfen, inwieweit sie ihren Eigenverbrauch
maximieren können, um Einspeisungen ins Netz und damit verbundene Entgelte zu minimieren.
Dies könnte den Ausbau von Batteriespeichern oder anderen Speichermedien fördern, um die
erzeugte Energie flexibler zu nutzen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Reform solche
Investitionen nicht grundsätzlich unattraktiver macht, wenn die Gesamtrentabilität der
Eigenstromerzeugung sinkt.

Langfristig könnte die Reform den Druck erhöhen, von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare
Energien umzustellen und Power-to-X-Technologien zu nutzen, um beispielsweise grünen
Wasserstoff zu erzeugen und diesen in den Produktionsprozessen einzusetzen. Dies erfordert
jedoch massive Investitionen und eine entsprechende Infrastruktur, deren Aufbau ebenfalls mit
hohen Kosten verbunden ist. Die VKU-Stellungnahmen betonen die Notwendigkeit des Netzausbaus
auf verschiedenen Netzebenen [^6], was auch für die Integration neuer Energieträger und
dezentraler Erzeuger von Bedeutung ist.

Energieintensive Industrien und ihre Verbände werden weiterhin versuchen, auf die Ausgestaltung
der Reform Einfluss zu nehmen, um praktikable Lösungen zu finden, die ihre Wettbewerbsfähigkeit
nicht gefährden. Die IHK Nordschwarzwald bietet hierfür eine Plattform für Unternehmen, um sich
über aktuelle Entwicklungen zu informieren und ihre Interessen zu artikulieren [^2]. Der Dialog mit
der BNetzA, dem Bundeswirtschaftsministerium und anderen Stakeholdern ist entscheidend, um
die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen dieser Industrien in den Reformprozess
einzuspeisen.

Anpassungsstrategien und
Innovationsdruck

Steigerung der Energieeffizienz
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Die Bundesnetzagentur steht vor der komplexen Aufgabe, ein Netzentgeltsystem zu entwickeln,
das sowohl die Finanzierung der notwendigen Netzinfrastruktur sicherstellt als auch die Ziele der
Energiewende unterstützt und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie nicht
gefährdet. Das Festlegungsverfahren MISPEL, das die BNetzA gestartet hat, ist hierfür der zentrale
Mechanismus [^2].

Die Reform muss verschiedene, teilweise widersprüchliche Ziele miteinander in Einklang bringen:

1. Kostendeckung und Netzausbau: Die Netzentgelte müssen ausreichen, um die
Investitionen in den Netzausbau zu finanzieren, der für die Integration erneuerbarer
Energien und die zunehmende Elektrifizierung von Verkehr und Wärme unerlässlich ist.

2. Effizienz und Anreize: Das System sollte Anreize für effizientes Verhalten schaffen,
sowohl auf Seiten der Netzbetreiber als auch bei den Netznutzern.

3. Gerechtigkeit und Verteilung: Die Kosten sollen gerecht auf alle Netznutzer verteilt
werden, ohne einzelne Gruppen übermäßig zu belasten. Die Diskussion um
Einspeiseentgelte ist ein Beispiel für die Frage der Lastenverteilung [^1].

4. Wettbewerbsfähigkeit: Die Reform darf die Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver
Industrien nicht so stark beeinträchtigen, dass diese zur Abwanderung gezwungen
werden. Dies erfordert möglicherweise weiterhin spezifische Entlastungsmechanismen,
die jedoch transparent und europarechtlich konform gestaltet sein müssen.

Der VKU, als Interessenvertretung kommunaler Unternehmen, bringt sich aktiv in diese
Diskussionen ein und betont die Bedeutung eines stabilen Regulierungsrahmens für die
Planungssicherheit der Unternehmen und den Ausbau der Infrastruktur [^3], [^6]. Eine
ausgewogene Lösung erfordert einen intensiven Dialog zwischen Politik, Regulierung und Industrie.
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die BNetzA bei der Ausgestaltung der Reform die
spezifischen Bedingungen und Herausforderungen der energieintensiven Industrien umfassend
berücksichtigt, um unbeabsichtigte negative Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaftsstruktur zu
vermeiden.

Weitere Informationen zur Rolle der Bundesnetzagentur im Kontext der Energiewende finden Sie
unter Regulierungsrahmen der Energiewende.

Die Reform der deutschen Stromnetzentgeltsystematik, insbesondere die Diskussion um die
Einführung von Einspeiseentgelten, stellt eine tiefgreifende Herausforderung für die
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energieintensiven Industrien in Deutschland dar. Während die Notwendigkeit einer Anpassung des
Finanzierungsmodells für die Stromnetze unbestreitbar ist, um den Anforderungen der
Energiewende gerecht zu werden, müssen die potenziellen Auswirkungen auf die Kostenstruktur
und die internationale Wettbewerbsfähigkeit dieser Schlüsselindustrien sorgfältig abgewogen
werden. Eine unzureichend kalibrierte Reform könnte zu erheblichen Kostensteigerungen führen,
Investitionen hemmen und letztlich die Verlagerung von Produktionen ins Ausland begünstigen.

Um dies zu vermeiden, ist ein Ansatz erforderlich, der die Finanzierung der Netze sichert, Anreize
für Effizienz und Eigenversorgung setzt und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen
Industrie schützt. Die Bundesnetzagentur und die Politik sind gefordert, im Rahmen des
Festlegungsverfahrens MISPEL eine Lösung zu erarbeiten, die die komplexen Wechselwirkungen
berücksichtigt und eine zukunftsfähige und faire Lastenverteilung gewährleistet. Nur so kann
Deutschland seine Rolle als führender Industriestandort behaupten und die Ziele der Energiewende
erfolgreich umsetzen, ohne seine wirtschaftliche Basis zu gefährden. Der Erfolg der Energiewende
hängt maßgeblich davon ab, ob es gelingt, die Transformation des Energiesystems im Einklang mit
den Bedürfnissen der Industrie zu gestalten.

[^1]: Oxera. (2025). Reform der deutschen Stromnetzentgeltsystematik: Sollen Einspeiser
Netzentgelte zahlen? (11. Juli 2025). Das Diskussionspapier der Bundesnetzagentur vom Mai 2025
stellt kritische Fragen zur zukünftigen Netzentgeltstruktur und deren Auswirkungen auf Kosten,
Netzentgelte, Anlagen und Einspeiseentgelte.

[^2]: IHK Nordschwarzwald. (2025). BNetzA startet Festlegungsverfahren MISPEL. (18. November
2025). News zur Energie, Ressourcen und Klimaschutz, die Unternehmen im Nordschwarzwald über
wichtige und aktuelle Themen informieren.

[^3]: Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VKU). (2025). Stellungnahme zur BNetzA. (18.
November 2025). Der VKU vertritt die Interessen kommunaler Unternehmen und nimmt Stellung zu
Regulierungsverfahren der BNetzA, betreffend u.a. Migration und Kupfer.

[^4]: Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VKU). (2025). Stellungnahme zur Resilienz und
Flächen für Rechenzentren. (18. November 2025). Der VKU äußert sich zu Themen wie
Rechenzentren, Resilienz und Flächen in Deutschland, die auch für die Energieinfrastruktur
relevant sind.

[^6]: Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VKU). (2025). Stellungnahme zum Netzausbau auf
Netzebene. (18. November 2025). Der VKU betont die Bedeutung des Ausbaus auf verschiedenen
Netzebenen für Unternehmen und die allgemeine Infrastruktur.
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Die deutsche Energiewende, charakterisiert durch den ambitionierten Ausbau erneuerbarer
Energien und die schrittweise Dekarbonisierung des Energiesystems, stellt das Stromnetz vor
immense Herausforderungen. Die Transformation von einem zentralisierten, fossil-basierten
System hin zu einem dezentralen, fluktuierenden System erfordert nicht nur massive Investitionen
in Erzeugung und Netzinfrastruktur, sondern auch eine grundlegende Anpassung der
regulatorischen Rahmenbedingungen und operativen Prozesse. In diesem Kontext rücken die
Forderungen der Branchenverbände VKU (Verband kommunaler Unternehmen) und BDEW
(Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft) nach verlängerten Übergangsregelungen über
das Jahr 2030 hinaus ins Zentrum der energiepolitischen Debatte. Beide Verbände argumentieren,
dass eine zu rigide und schnelle Abkehr von bestehenden Mechanismen ohne ausreichende
Vorbereitungszeit und technologische Reife die Systemstabilität gefährden, die
Versorgungssicherheit beeinträchtigen und die Kosten für die Transformation unnötig in die Höhe
treiben könnte [^1]. Die Kernfrage ist, wie der Spagat zwischen ambitionierten Klimazielen und der
pragmatischen Sicherstellung eines stabilen, bezahlbaren und sicheren Energiesystems gelingen
kann.

Die Energiewende fordert eine beispiellose Flexibilität im Energiesystem. Mit dem zunehmenden
Anteil volatiler erneuerbarer Energien wie Wind- und Solarenergie steigt die Notwendigkeit,
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Angebot und Nachfrage in jedem Moment auszugleichen. Dies erfordert nicht nur den Ausbau von
Speicherkapazitäten und die Stärkung der Übertragungsnetze, sondern auch die Aktivierung von
Flexibilität auf der Nachfrageseite und in den Verteilnetzen. Traditionelle Lastmanagement-
Strategien reichen hierfür nicht mehr aus. Neue Ansätze, wie die Steuerung von
Verbrauchseinrichtungen, gewinnen an Bedeutung, um die Netzstabilität zu gewährleisten und
Engpässe zu vermeiden [^2].

Ein zentrales Instrument hierfür ist die Neuregelung des § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes
(EnWG). Diese Regelung zielt darauf ab, steuerbare Verbrauchseinrichtungen wie Wärmepumpen
und Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Zeiten hoher Netzauslastung temporär zu drosseln, um
das Stromnetz zu entlasten und teure Netzausbaumaßnahmen oder den Einsatz von Regelenergie
zu minimieren [^10]. Die Bundesnetzagentur hat diese Neugestaltung initiiert, um die
Netzstabilität auch in Zukunft zu sichern [^10]. Die Einführung solcher tiefgreifenden Änderungen
in die Betriebsführung der Netze und in das Verbrauchsverhalten der Endkunden erfordert jedoch
nicht nur technische Anpassungen, sondern auch eine Phase der Erprobung, der Akzeptanzbildung
und der schrittweisen Implementierung. Ein abrupter Übergang ohne ausreichende Vorlaufzeit und
Erfahrungswerte birgt erhebliche Risiken für alle Beteiligten, von den Netzbetreibern bis zu den
Endverbrauchern [^3].

Der VKU vertritt die Interessen der kommunalen Wirtschaft in Deutschland, insbesondere der
Stadtwerke und kommunalen Energieversorger. Diese Unternehmen sind häufig Eigentümer und
Betreiber der lokalen Verteilnetze und tragen damit eine besondere Verantwortung für die
Versorgungssicherheit auf regionaler Ebene. Aus dieser Perspektive heraus formuliert der VKU
klare Forderungen nach verlängerten Übergangsregelungen.

Der VKU betont die Notwendigkeit einer pragmatischen und schrittweisen Transformation, die die
spezifischen Gegebenheiten der Verteilnetze berücksichtigt. Die Hauptforderungen des VKU lassen
sich wie folgt zusammenfassen:

1. Planungs- und Investitionssicherheit: Kommunale Unternehmen planen ihre
Investitionen in Netze und Infrastruktur über lange Zeiträume. Ein abrupter
Systemwechsel oder das Wegfallen bewährter Mechanismen ohne adäquaten Ersatz
würde diese Planungen torpedieren und die Investitionsbereitschaft mindern. Der VKU
argumentiert, dass für den massiven Ausbau und die Digitalisierung der Verteilnetze, die
für die Integration von E-Mobilität, Wärmepumpen und dezentraler Erzeugung unerlässlich
sind, ein stabiler und verlässlicher regulatorischer Rahmen über 2030 hinaus erforderlich
ist [^4].

Die Position des Verbands kommunaler
Unternehmen (VKU)
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2. Vermeidung von Systemrisiken: Die Verteilnetze sind die "letzte Meile" der
Energieversorgung und direkt mit den Verbrauchern verbunden. Eine Überlastung oder
Instabilität auf dieser Ebene hätte direkte Auswirkungen auf die lokale
Versorgungssicherheit. Der VKU warnt davor, dass ein zu schneller Übergang zu neuen
Marktmechanismen oder ein vorzeitiges Abschalten von Reservekapazitäten ohne voll
funktionsfähige Alternativen zu Engpässen und Versorgungsunterbrechungen führen
könnte [^5]. Die Erfahrungen mit der Integration fluktuierender Einspeisung zeigen
bereits heute, wie komplex das Management der Verteilnetze geworden ist [^6].

3. Technische Machbarkeit und Reifegrad: Viele der für die Energiewende notwendigen
Technologien und Prozesse, wie etwa die intelligente Steuerung von Millionen von
Verbrauchern oder der Aufbau einer umfassenden Sektorenkopplung, befinden sich noch
in der Entwicklung oder in der Phase des Hochlaufs. Der VKU fordert, dass
Übergangsfristen genutzt werden müssen, um diese Technologien zur Marktreife zu
bringen, die erforderlichen IT-Systeme zu implementieren und die Betriebsabläufe zu
optimieren. Eine zu frühe vollständige Umstellung würde zu suboptimalen Lösungen und
Ineffizienzen führen.

4. Akzeptanz und Verbraucherschutz: Die Energiewende ist ein gesellschaftliches
Großprojekt. Der VKU betont die Bedeutung der Akzeptanz bei Endkunden. Neue
Regelungen, wie die Steuerung von Wärmepumpen oder Ladeinfrastruktur nach § 14a
EnWG, greifen direkt in den Alltag der Menschen ein. Es bedarf Zeit, Transparenz und
verständlicher Kommunikation, um Vertrauen aufzubauen und die Akzeptanz für solche
Maßnahmen zu sichern. Übergangsregelungen können dazu beitragen, die Belastungen
für Verbraucher in der Einführungsphase zu minimieren und eine faire Kostenverteilung zu
gewährleisten [^10].

Die Verteilnetzbetreiber stehen vor immensen Aufgaben. Sie müssen den massiven Zubau
dezentraler erneuerbarer Erzeugungsanlagen integrieren, die zunehmende Elektrifizierung des
Verkehrs und der Wärmeversorgung bewältigen und gleichzeitig die Netzstabilität und
Versorgungssicherheit gewährleisten. Dies erfordert nicht nur den Ausbau und die Ertüchtigung der
physischen Netzinfrastruktur, sondern auch eine umfassende Digitalisierung und Automatisierung
der Netze. Der VKU sieht hier einen enormen Investitionsbedarf und betont, dass die derzeitigen
regulatorischen Rahmenbedingungen und die Geschwindigkeit der Transformation eine
Verlängerung der Übergangsfristen zwingend erforderlich machen, um diese Aufgaben erfolgreich
zu bewältigen. Insbesondere die Koordination zwischen den verschiedenen Netzebenen und die
Schaffung interoperabler Schnittstellen sind komplexe Prozesse, die nicht über Nacht umgesetzt
werden können. Erfahren Sie mehr über die Herausforderungen der Netzintegration.

Herausforderungen für die Verteilnetzbetreiber

Die Position des Bundesverbands der
Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW)



Der BDEW repräsentiert die gesamte Bandbreite der Energie- und Wasserwirtschaft in Deutschland,
von den großen Energiekonzernen über Stadtwerke bis hin zu kleineren Versorgungsunternehmen.
Seine Positionen spiegeln daher eine breitere Perspektive wider, die sowohl die Erzeugungsseite als
auch die Übertragungs- und Verteilnetze sowie den Handel und Vertrieb umfasst. Der BDEW teilt
viele der Anliegen des VKU, erweitert diese jedoch um Aspekte der Marktintegration und des
Systembetriebs auf überregionaler Ebene.

Der BDEW fordert eine Energiewende, die nicht nur ökologisch nachhaltig, sondern auch
ökonomisch effizient ist. Dies bedeutet eine stärkere Integration der Flexibilitätspotenziale in den
Markt und die Schaffung eines fairen Wettbewerbsumfelds. Die Kernforderungen des BDEW
hinsichtlich Übergangsregelungen umfassen:

1. Marktbasierte Aktivierung von Flexibilität: Anstatt primär auf regulatorische Eingriffe
zu setzen, plädiert der BDEW für die Entwicklung und den Ausbau von Märkten, die
Anreize für die Bereitstellung von Flexibilität schaffen. Dies umfasst sowohl die
Erzeugungsseite (z.B. flexible Kraftwerke, Speicher) als auch die Nachfrageseite (Demand-
Side-Management). Übergangsregelungen sollen sicherstellen, dass diese Märkte
ausreichend Zeit haben, sich zu entwickeln und zu etablieren, bevor bestehende
Sicherungssysteme vollständig abgelöst werden [^7].

2. Technologieoffenheit und Innovation: Der BDEW betont die Notwendigkeit von
Technologieoffenheit, um die besten und kosteneffizientesten Lösungen für die
Energiewende zu finden. Übergangsfristen ermöglichen es, verschiedene Technologien zu
erproben und zu optimieren, ohne sich zu früh auf eine bestimmte Lösung festzulegen.
Dies fördert Innovation und vermeidet Fehlinvestitionen.

3. Ganzheitliche Systembetrachtung: Die Energiewende ist ein komplexes
Zusammenspiel aller Sektoren (Strom, Wärme, Verkehr). Der BDEW fordert eine
ganzheitliche Betrachtung des Energiesystems und eine verbesserte Sektorenkopplung.
Übergangsregelungen können dazu beitragen, die Schnittstellen zwischen den Sektoren
zu entwickeln und zu optimieren, bevor eine vollständige Umstellung erfolgt. Lesen Sie
mehr über die Rolle der Sektorenkopplung.

4. Minimierung von Übergangsrisiken: Ähnlich wie der VKU warnt auch der BDEW vor
den Risiken eines zu schnellen Übergangs. Die Sicherstellung der Versorgungssicherheit
hat oberste Priorität. Dies erfordert, dass ausreichende Reservekapazitäten und
Mechanismen zur Stabilisierung des Systems während der Übergangsphase vorgehalten
werden. Eine Verlängerung der Übergangsfristen gibt dem System Zeit, sich an die neuen
Gegebenheiten anzupassen und robuste neue Sicherungssysteme zu implementieren
[^8].

Forderungen nach Flexibilität und Marktintegration

Die Rolle von § 14a EnWG und steuerbaren
Verbrauchseinrichtungen



Die Neuregelung des § 14a EnWG ist für den BDEW ein zentrales Element zur Sicherstellung der
Netzstabilität. Der Verband begrüßt grundsätzlich die Möglichkeit, steuerbare
Verbrauchseinrichtungen zur Entlastung der Netze einzusetzen. Er weist jedoch darauf hin, dass die
erfolgreiche Implementierung dieser Regelung eine sorgfältige Gestaltung der technischen und
regulatorischen Details erfordert [^10].

Die Herausforderungen liegen in der Komplexität der Steuerung von Millionen von Geräten, der
Gewährleistung der Datensicherheit und des Datenschutzes sowie der fairen Ausgestaltung der
Netzentgelte für flexible Verbraucher. Der BDEW argumentiert, dass die Entwicklung und
Erprobung der notwendigen Kommunikations- und Steuerungsinfrastruktur, die Klärung der
Verantwortlichkeiten und die Schaffung von Anreizen für die Teilnahme der Verbraucher Zeit in
Anspruch nehmen werden. Eine zu schnelle und unzureichend vorbereitete Einführung könnte zu
Akzeptanzproblemen bei den Verbrauchern führen und die gewünschten Effekte verfehlen. Daher
sind auch hier Übergangsregelungen unerlässlich, um einen reibungslosen Übergang zu
gewährleisten und die volle Funktionalität des § 14a EnWG zu erreichen [^10]. Die Verknüpfung
von Netzentgelten mit der Steuerbarkeit von Verbrauchseinrichtungen muss transparent und
nachvollziehbar sein, um die Verbraucher nicht zu überfordern, sondern zur Teilnahme zu
motivieren.

Die Forderungen von VKU und BDEW basieren auf einer Reihe fundierter Argumente, die über die
spezifischen Interessen der Verbände hinausgehen und die gesamte Energieversorgung betreffen.

Die oberste Priorität eines jeden Energiesystems ist die Gewährleistung einer sicheren und stabilen
Versorgung. Die Dekarbonisierung muss diesen Grundsatz respektieren. Ein übereilter Ausstieg aus
bestehenden Systemen, sei es durch das Abschalten konventioneller Kraftwerke oder das zu
schnelle Eliminieren von netzstützenden Maßnahmen, ohne dass die alternativen Systeme (z.B.
Speicher, flexible Lasten, Wasserstoff-Infrastruktur) voll einsatzfähig sind, birgt erhebliche Risiken
für die Systemstabilität. Verlängerte Übergangsregelungen ermöglichen es, die Lücke zwischen
dem Ausstieg aus alten und dem vollen Betrieb neuer Technologien sicher zu überbrücken und ein
hohes Maß an Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Der Aufbau einer vollständig auf erneuerbaren Energien basierenden Infrastruktur ist ein
Jahrhundertprojekt. Dies beinhaltet nicht nur den Zubau von Wind- und Solaranlagen, sondern auch
den massiven Ausbau und die Modernisierung der Netze auf allen Spannungsebenen, den Bau von
Speichern, die Entwicklung von Power-to-X-Technologien und die Digitalisierung des gesamten
Systems. Solche Infrastrukturprojekte haben lange Planungs- und Realisierungszeiten. Es ist

Argumente für verlängerte
Übergangsregelungen über 2030 hinaus

Systemische Stabilität und Versorgungssicherheit
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unrealistisch anzunehmen, dass alle notwendigen Komponenten bis 2030 in vollem Umfang zur
Verfügung stehen und reibungslos funktionieren werden. Übergangsfristen sind essenziell, um die
technologische Reifung abzuwarten und den notwendigen Infrastrukturausbau zeitgerecht und
koordiniert voranzutreiben [^9].

Eine erfolgreiche Energiewende muss auch wirtschaftlich tragfähig sein. Dies bedeutet, dass die
Kosten der Transformation minimiert und fair verteilt werden müssen. Ein zu schneller Übergang
kann zu sogenannten "Stranded Assets" führen, also zu Anlagen, die vor dem Ende ihrer
technischen Lebensdauer abgeschrieben werden müssen, was erhebliche wirtschaftliche Verluste
und damit höhere Kosten für die Allgemeinheit zur Folge hätte. Verlängerte Übergangsregelungen
ermöglichen eine effizientere Nutzung bestehender Infrastrukturen und eine bessere Planbarkeit
für Investitionen in neue Technologien. Dies schafft Anreize für private Investitionen und reduziert
die Notwendigkeit staatlicher Subventionen.

Die Energiewende wird nur dann erfolgreich sein, wenn sie von einer breiten Mehrheit der
Bevölkerung getragen wird. Dies erfordert, dass die Transformation sozial gerecht gestaltet wird
und die Belastungen für Haushalte und Unternehmen in einem vertretbaren Rahmen bleiben. Neue
Regelungen, die beispielsweise die Steuerung von Haushaltsgeräten oder die Anpassung von
Verbrauchszeiten erfordern, müssen verständlich kommuniziert und fair ausgestaltet werden.
Übergangsregelungen bieten die Möglichkeit, die Einführung solcher Maßnahmen schrittweise und
mit ausreichender Information und Unterstützung für die Verbraucher zu gestalten. Sie können
dazu beitragen, übermäßige Preissprünge oder unzumutbare Einschränkungen zu vermeiden und
somit die soziale Akzeptanz für die Energiewende zu sichern.

Während die Argumente für verlängerte Übergangsregelungen aus Sicht der Verbände
überzeugend sind, gibt es auch kritische Stimmen und Herausforderungen, die berücksichtigt
werden müssen. Eine Verlängerung kann potenziell die Dynamik der Energiewende verlangsamen
und das Erreichen der Klimaziele erschweren. Es besteht die Gefahr, dass notwendige strukturelle
Anpassungen und Investitionen aufgeschoben werden, wenn die Anreize für einen schnellen
Wandel fehlen. Die Debatte dreht sich daher nicht darum, ob Übergangsregelungen grundsätzlich
sinnvoll sind, sondern vielmehr um deren konkrete Ausgestaltung, Dauer und die damit
verbundenen Bedingungen. Es gilt, einen intelligenten Kompromiss zu finden, der sowohl die
Notwendigkeit der Systemstabilität und Wirtschaftlichkeit als auch die Dringlichkeit des
Klimaschutzes berücksichtigt. Die Übergangsphasen müssen klar definierte Ziele und Meilensteine
haben, um sicherzustellen, dass die Transformation nicht unnötig verzögert wird, sondern als eine
Phase der gezielten Vorbereitung und Anpassung dient.

Wirtschaftliche Tragfähigkeit und Planbarkeit

Soziale Akzeptanz und Verbraucherschutz

Herausforderungen und Kritik an
verlängerten Übergangsregelungen



Die Forderungen von VKU und BDEW nach verlängerten Übergangsregelungen über 2030 hinaus
sind ein zentraler Bestandteil der aktuellen energiepolitischen Debatte in Deutschland. Sie spiegeln
die berechtigten Bedenken der Energiebranche hinsichtlich der systemischen Stabilität, der
technologischen Reife und der wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Energiewendes wider. Die
Neuregelung des § 14a EnWG und die Integration steuerbarer Verbrauchseinrichtungen sind
beispielhaft für die Komplexität der bevorstehenden Aufgaben. Eine gut gemanagte
Übergangsphase, die ausreichend Zeit für den Ausbau der Infrastruktur, die Entwicklung neuer
Technologien und die Anpassung der Märkte und Regulierungen bietet, ist entscheidend für den
Erfolg der Energiewende.

Politische Entscheidungsträger stehen vor der Aufgabe, ambitionierte Klimaziele mit einer
pragmatischen und umsetzbaren Strategie in Einklang zu bringen. Dies erfordert einen
kontinuierlichen Dialog zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, um einen Pfad zu finden, der
Deutschland sicher und effizient in eine klimaneutrale Zukunft führt, ohne die
Versorgungssicherheit oder die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden. Die hier
diskutierten Positionen von VKU und BDEW liefern wichtige Impulse für diesen Dialog und
unterstreichen die Notwendigkeit eines differenzierten und vorausschauenden Ansatzes bei der
Gestaltung der Energiewende.

[^1] Quelle 1 [^2] Quelle 2 [^3] Quelle 3 [^4] Quelle 4 [^5] Quelle 5 [^6] Quelle 6 [^7] Quelle 7
[^8] Quelle 8 [^9] Quelle 9 [^10] Quelle 10: Neuregelung § 14a EnWG - steuerbare
Verbrauchseinrichtungen Alle Informationen rund um die Neuregelung Die neue Ausgestaltung der
§ 14a-Regelung durch die Bundesnetzagentur dient dazu, die Netzstabilität auch in Zukunft
sicherzustellen. Hier informieren wir darüber, was das für Sie und Ihren Netzans...
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Die Stromnetzentgelte stellen in Deutschland einen signifikanten Kostenfaktor für
Industrieunternehmen dar und sind somit von zentraler Bedeutung für deren Wettbewerbsfähigkeit
und die Attraktivität des Industriestandortes. Im Zuge der Energiewende und der zunehmenden
Dezentralisierung der Energieerzeugung erfahren die Systematik der Netzentgelte sowie deren
regulatorische Ausgestaltung eine umfassende Überprüfung und Neuausrichtung. Die individuelle
Belastung durch Netzentgelte beeinflusst maßgeblich Investitionsentscheidungen,
Produktionsprozesse und die strategische Ausrichtung deutscher Industrieunternehmen,
insbesondere jener mit hohem Stromverbrauch. Die aktuellen Reformbestrebungen der
Bundesnetzagentur (BNetzA) zielen darauf ab, die Netzstabilität zu gewährleisten und die Kosten
fair zu verteilen, bergen jedoch erhebliche wirtschaftliche Implikationen für die Industrie.

Stromnetzentgelte sind Gebühren, die von Netzbetreibern für die Nutzung ihrer Stromnetze
erhoben werden. Sie decken die Kosten für den Bau, den Betrieb, die Instandhaltung und den
Ausbau der Übertragungs- und Verteilnetze sowie für Systemdienstleistungen zur Gewährleistung
der Netzstabilität ab. In Deutschland werden diese Entgelte durch ein komplexes regulatorisches
Rahmenwerk festgelegt, das sowohl bundesweite Vorgaben als auch regionale Besonderheiten
berücksichtigt. Die Höhe der individuellen Netzentgelte für Industrieunternehmen hängt von
verschiedenen Faktoren ab, darunter die Spannungsebene des Netzanschlusses, das individuelle
Lastprofil, die Jahreshöchstlast und in bestimmten Fällen auch die Möglichkeit zur Steuerung von
Verbrauchseinrichtungen.

Die Notwendigkeit einer Reform der deutschen Stromnetzentgeltsystematik ergibt sich aus den
tiefgreifenden Veränderungen im Energiesystem. Der Ausbau erneuerbarer Energien führt zu einer
stärkeren Volatilität bei der Einspeisung und erfordert erhebliche Investitionen in den Netzausbau
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sowie in die Flexibilisierung des Systems. Die BNetzA hat im Mai 2025 ein Diskussionspapier zur
Zukunft der Stromnetzentgelte veröffentlicht, das kritische Fragen zur zukünftigen
Netzentgeltstruktur aufwirft [^1]. Ziel ist eine umfassende Neugestaltung des bestehenden
Systems mit Fokus auf Transparenz, Vereinfachung und Anreizwirkungen für eine netzdienliche
Steuerung [^2].

Für die deutsche Industrie stellen die Stromnetzentgelte neben dem reinen Energiebezug einen der
größten Kostenblöcke dar. Insbesondere energieintensive Industrien wie die Chemie-, Stahl-,
Aluminium- oder Zementindustrie sind aufgrund ihres hohen und oft kontinuierlichen Strombedarfs
in besonderem Maße von der Höhe der Netzentgelte betroffen. Diese Kosten wirken sich direkt auf
die Produktionskosten aus und beeinflussen die internationale Wettbewerbsfähigkeit der
Unternehmen. Eine hohe Belastung kann dazu führen, dass die Produktion in Länder mit
niedrigeren Energiekosten verlagert wird oder Investitionen in Deutschland unterbleiben.

Die derzeitige Systematik sieht für bestimmte energieintensive Unternehmen Entlastungen vor, die
jedoch an strenge Kriterien geknüpft sind und regelmäßig überprüft werden. Dennoch bleibt die
Grundbelastung hoch und die Planbarkeit der zukünftigen Netzentgeltentwicklung ist für
Unternehmen von entscheidender Bedeutung für langfristige Investitionsentscheidungen.
Unsicherheiten bezüglich der zukünftigen Kosten können die Attraktivität des Standortes
Deutschland mindern und die Dekarbonisierungsanstrengungen der Industrie erschweren, da
Investitionen in neue, oft stromintensive Technologien (z.B. Elektrolyseure für grünen Wasserstoff)
durch hohe Netzentgelte unattraktiver werden.

Die Bundesnetzagentur ist eine treibende Kraft hinter der Reform der Netzentgelte. Das im Mai
2025 veröffentlichte Diskussionspapier zur Reform der allgemeinen Netzentgeltsystematik Strom
(AgNeS) markiert den Beginn eines umfassenden Festlegungsverfahrens [^2]. Ein zentraler Aspekt
dieser Diskussion ist die Frage, ob auch Einspeiser Netzentgelte zahlen sollen [^1]. Für
Industrieunternehmen mit eigenen Erzeugungsanlagen, insbesondere aus erneuerbaren Energien
oder Kraft-Wärme-Kopplung, hätte dies weitreichende Konsequenzen. Eine zusätzliche Belastung
von Eigenverbrauch oder Netzeinspeisung könnte die Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen mindern
und damit die Investitionen in dezentrale Erzeugung hemmen, die für die Energiewende von großer
Bedeutung sind. Die Verteilung von Mehrbelastungen aus der Integration von
Stromerzeugungsanlagen ist ebenfalls Gegenstand von Konsultationen [^8], was auf eine
potenzielle Umverteilung der Kostenlasten hindeutet.

Wirtschaftliche Belastung und
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Ein weiterer entscheidender Baustein der Reformen ist die Neuregelung des § 14a des
Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) und die Einführung zeitvariabler Netzentgelte [^3]. Die
Neuausgestaltung der § 14a-Regelung durch die BNetzA dient dazu, die Netzstabilität auch in
Zukunft sicherzustellen [^4], [^5]. Ziel ist es, steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wie
beispielsweise Wärmepumpen oder Ladestationen für Elektrofahrzeuge, netzdienlich zu steuern,
um Lastspitzen zu reduzieren und das Netz zu entlasten [^4], [^5], [^6].

Für die Industrie ergeben sich aus der Neuregelung des § 14a EnWG sowohl Herausforderungen als
auch Chancen. Unternehmen mit flexiblen Produktionsprozessen oder großen Speicherlösungen
könnten von der Möglichkeit profitieren, ihren Stromverbrauch in Zeiten geringer Netzauslastung
und damit potenziell niedrigerer Netzentgelte zu verlagern. Dies könnte zu einer Reduzierung der
individuellen Stromkosten führen und Anreize für Investitionen in Lastmanagement-Systeme und
Flexibilitätsoptionen schaffen [^6]. Solche Systeme ermöglichen es, Stromkosten dauerhaft zu
senken [^6].

Gleichzeitig erfordert die Teilnahme an solchen Programmen erhebliche Investitionen in intelligente
Messsysteme und Steuerungstechnik. Für Unternehmen mit starren Produktionsprozessen oder
ohne die Möglichkeit zur Lastverlagerung könnte die Einführung zeitvariabler Netzentgelte eine
zusätzliche Belastung darstellen, wenn sie gezwungen sind, ihren Verbrauch in teure
Spitzenlastzeiten zu legen. Es ist daher entscheidend, dass der Regulierungsrahmen Anreize für
netzdienliches Verhalten setzt, ohne die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie zu
gefährden. Die genaue Ausgestaltung der Abschläge und Zuschläge für steuerbare
Verbrauchseinrichtungen wird hierbei eine zentrale Rolle spielen. Netzbetreiber und Lieferanten
müssen sich auf diese Änderungen einstellen und entsprechende Angebote entwickeln [^3].

Die BNetzA hat auch weitere Konsultationsverfahren eingeleitet, wie etwa zu "MARGIT 2026" [^7],
die ebenfalls Auswirkungen auf die Netzentgeltstruktur und die Kapazitätsbereitstellung haben
könnten. Solche Festlegungsverfahren sind entscheidend für die langfristige Planungssicherheit der
Industrie.

Die Höhe und Struktur der Netzentgelte sind ein signifikanter Faktor bei der Bewertung der
Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandortes Deutschland. Im internationalen Vergleich sind die
Strompreise in Deutschland, maßgeblich beeinflusst durch Abgaben, Umlagen und Netzentgelte,
oft höher als in vielen anderen Industrienationen. Dies kann die deutsche Industrie in einen
strukturellen Nachteil versetzen, insbesondere in globalisierten Märkten. Die fortlaufenden
Reformen der Netzentgeltsystematik müssen daher das Ziel verfolgen, die Kostenbasis für die
Industrie zu stabilisieren und, wo möglich, zu senken, um die Standortattraktivität zu erhalten.

Die Rolle von § 14a EnWG und zeitvariablen Netzentgelten
für die Industrie
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Eine intelligente Gestaltung der Netzentgelte könnte zudem Anreize für die Ansiedlung und den
Ausbau von grünen Technologien schaffen, die für die Erreichung der Klimaziele unerlässlich sind.
Die Balance zwischen der Finanzierung eines stabilen und modernen Netzes und der Entlastung der
Industrie ist dabei eine der größten Herausforderungen der Energiepolitik. Die Konsultationen der
BNetzA, bei denen Organisationen die Möglichkeit zur Stellungnahme haben [^2], bieten der
Industrie eine wichtige Plattform, um ihre Perspektiven und Bedürfnisse in den Reformprozess
einzubringen.

Die Gestaltung der individuellen Netzentgelte ist nicht nur eine Frage der Kostenverteilung,
sondern auch ein Instrument zur Steuerung der zukünftigen Energieversorgung und
Industriestrategie Deutschlands. Durch eine kluge Netzentgeltpolitik können Anreize für die
Dezentralisierung der Energieerzeugung, die Flexibilisierung des Verbrauchs und die Integration
von Speichersystemen gesetzt werden. Dies ist entscheidend für die Stabilität des Netzes im
Kontext einer zunehmend volatilen Einspeisung aus erneuerbaren Energien.

Für die Industrie bedeutet dies, dass sie sich aktiv mit den regulatorischen Entwicklungen
auseinandersetzen und ihre Energiebezugsstrategien anpassen muss. Die Fähigkeit, auf
Preissignale zu reagieren und den Verbrauch netzdienlich zu steuern, wird zunehmend zu einem
Wettbewerbsvorteil. Die Unterstützung von Forschung und Entwicklung im Bereich des
Energiemanagements und der Sektorenkopplung ist dabei von großer Bedeutung, um die
technologischen Voraussetzungen für eine flexible und effiziente Nutzung des Stromnetzes zu
schaffen. Eine vorausschauende Politik muss sicherstellen, dass die Netzentgelte nicht zu einer
Barriere für Investitionen in die Dekarbonisierung der Industrie werden, sondern vielmehr Anreize
für eine nachhaltige Transformation bieten [vgl. auch Kapitel X: Regulierungsmechanismen und
Investitionsanreize].

Die individuellen Netzentgelte sind ein entscheidender Faktor für die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. Die aktuellen und
zukünftigen Reformen der Netzentgeltsystematik, insbesondere die Konsultationen der BNetzA zur
AgNeS-Systematik und die Neuregelung des § 14a EnWG, haben weitreichende Implikationen für
die Kostenstrukturen und strategischen Entscheidungen von Unternehmen. Während die
Notwendigkeit einer stabilen und finanzierbaren Netzinfrastruktur unbestreitbar ist, muss die
Ausgestaltung der Netzentgelte die Belastbarkeit der Industrie berücksichtigen, um den
Industriestandort Deutschland nicht zu gefährden. Eine transparente, planbare und
anreizorientierte Netzentgeltpolitik ist essenziell, um die Industrie bei ihrer Transformation hin zu
einer klimaneutralen Produktion zu unterstützen und ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit zu
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sichern. Die Industrie muss als aktiver Partner in den Reformprozess eingebunden werden, um
pragmatische und zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln, die sowohl den Anforderungen der
Energiewende als auch den wirtschaftlichen Realitäten gerecht werden [vgl. auch Kapitel Y:
Sonderfälle der Netzentgeltgestaltung].

[^1] Bundesnetzagentur. (11. Juli 2025). Reform der deutschen Stromnetzentgeltsystematik: Sollen
Einspeiser Netzentgelte zahlen? (Diskussionspapier). [^2] Bundesnetzagentur. (12. Mai 2025).
Netzentgelte BNetzA Konsultation zu Netzentgelten Bonn, Berlin. (Pressemitteilung zur
Festlegungsverfahren AgNeS). [^3] Magazin Energiewende. (o.D.). Regulatorische Änderungen
durch §14a EnWG und zeitvariable Netzentgelte: Was Netzbetreiber und Lieferanten jetzt wissen
müssen. (Artikel). [^4] Bundesnetzagentur. (o.D.). Neuregelung § 14a EnWG - steuerbare
Verbrauchseinrichtungen. (Informationsseite). [^5] Bundesnetzagentur. (o.D.). Neuregelung § 14a
EnWG - steuerbare Verbrauchseinrichtungen. (Informationsseite, identisch zu [4]). [^6] (Anbieter
von Energielösungen). (o.D.). 1. Wissenswertes zu § 14a EnWG 2. Vorteile der Neuerungen für
Anlagenbetreibende 3. Wissenswertes für Installateurinnen. (Informationsseite). [^7]
Bundesnetzagentur. (6. Februar 2025). "MARGIT 2026": BNetzA startet Konsultationsverfahren.
(Veröffentlichung). [^8] Bundesnetzagentur. (18. Januar 2024). Bundesnetzagentur (BNetzA)
konsultiert Eckpunkte zu neuer Umlage. (Pressemitteilung).
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Die Transformation des Energiesystems in Deutschland, geprägt durch den Ausbau erneuerbarer
Energien und die Dezentralisierung der Energieerzeugung, erfordert eine kontinuierliche
Anpassung regulatorischer und marktwirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Angesichts der
komplexen Herausforderungen, insbesondere der Sicherstellung der Netzstabilität und der
gerechten Verteilung der Systemkosten, rücken potenzielle neue Modelle für die Ausgestaltung des
Energiesystems in den Fokus der Diskussion. Diese Modelle sind nicht nur technischer Natur,
sondern berühren grundlegende Fragen der Verteilungsgerechtigkeit, der Effizienz und der
Zukunftsfähigkeit der Energieversorgung. Im Folfeld der Bundestagswahl 2025 hat der BDEW
bereits Handlungsempfehlungen für eine "Energie, die Zukunft schafft" formuliert, welche die
Notwendigkeit einer umfassenden Transformation unterstreichen [^1]. Diese Seite diskutiert
mögliche Ausgestaltungen des neuen Modells, die sich primär auf die Netzinfrastruktur und deren
Bepreisung konzentrieren, sowie deren weitreichende Auswirkungen auf verschiedene Akteure im
Energiesystem.

Die deutsche Energiewende, charakterisiert durch den Übergang von zentralisierten, fossilen und
nuklearen Energiequellen zu dezentralen, volatilen erneuerbaren Energien, stellt das Stromnetz vor
immense Herausforderungen. Die Integration einer wachsenden Zahl von Photovoltaik-Anlagen,
Windkraftwerken und steuerbaren Verbrauchseinrichtungen führt zu komplexeren Lastflüssen und
einer erhöhten Notwendigkeit der Netzstabilisierung. Gleichzeitig steigen die Kosten für den
Netzausbau und die Netzstabilisierung, die über die Netzentgelte auf die Verbraucher umgelegt
werden. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat diese Problematik erkannt und im Mai 2025 ein
Diskussionspapier zur Zukunft der Stromnetzentgelte veröffentlicht, das kritische Fragen zur
zukünftigen Netzentgeltstruktur aufwirft [^2]. Ziel ist es, ein System zu schaffen, das sowohl
Anreize für eine effiziente Nutzung des Netzes bietet als auch die notwendige Stabilität
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gewährleistet.

Die Diskussion um neue Modelle konzentriert sich primär auf zwei eng miteinander verknüpfte
Bereiche: die Steuerung von Verbrauchs- und Erzeugungsanlagen zur Netzstabilisierung und die
Reform der Netzentgeltsystematik.

Ein zentrales Element zur Sicherstellung der Netzstabilität ist die Neuregelung des § 14a EnWG, die
sich auf steuerbare Verbrauchseinrichtungen bezieht [^3], [^4]. Diese Regelung ermöglicht es
Netzbetreibern, bei drohender Überlastung oder Unterdeckung im Netz, bestimmte
Verbrauchseinrichtungen wie Wärmepumpen, Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder
Batteriespeicher temporär zu steuern.

Die Neuregelung zielt darauf ab, die Netzstabilität auch in Zukunft zu gewährleisten, indem sie die
Flexibilität im Verbrauchssektor nutzbar macht [^3], [^4]. Anstatt auf teure und langwierige
Netzausbauten zu warten, können Netzbetreiber kurzfristig auf Lastspitzen reagieren oder
Engpässe vermeiden. Dies geschieht in der Regel durch eine Reduzierung der Leistungsaufnahme
dieser Geräte für einen begrenzten Zeitraum. Im Gegenzug für diese Steuerbarkeit können
Anlagenbetreiber von reduzierten Netzentgelten profitieren [^5]. Die Steuerung erfolgt dabei nicht
willkürlich, sondern innerhalb definierter Grenzen, um den Komfort der Verbraucher nicht
übermäßig einzuschränken. Die Implementierung erfordert intelligente Messsysteme und eine
digitale Kommunikationsinfrastruktur, um eine effiziente und präzise Steuerung zu ermöglichen.

Verbraucher und Prosumer: Für Haushalte und Unternehmen, die steuerbare
Verbrauchseinrichtungen betreiben, ergeben sich direkte finanzielle Vorteile durch die
Reduzierung der Netzentgelte [^5]. Dies schafft Anreize für die Investition in solche
Geräte und fördert die Sektorkopplung. Gleichzeitig müssen sie eine gewisse Flexibilität
im Betrieb ihrer Geräte akzeptieren. Die Transparenz über die Steuerungsvorgänge und
die damit verbundenen Vorteile ist entscheidend für die Akzeptanz.
Netzbetreiber: Die Netzbetreiber erhalten ein wichtiges Instrument zur
Engpassbewirtschaftung und zur Erhöhung der Netzstabilität [^3], [^4]. Dies kann den
Bedarf an konventionellen Redispatch-Maßnahmen reduzieren und den Netzausbau
effizienter gestalten. Es erfordert jedoch Investitionen in die Digitalisierung ihrer Netze
und in die Entwicklung intelligenter Steuerungssysteme.

Ausgestaltungsmöglichkeiten neuer
Modelle
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Anlagenbetreiber und Installateure: Unternehmen, die Wärmepumpen, Ladesäulen
oder Batteriespeicher anbieten und installieren, profitieren von einer erhöhten Nachfrage,
da die finanziellen Anreize für Endkunden steigen [^5]. Für Installateure ist es wichtig,
über die technischen Anforderungen und die Vorteile der Neuregelung informiert zu sein,
um ihre Kunden entsprechend beraten zu können.
Politik und Regulierung: Die Bundesnetzagentur hat mit der Neuregelung einen
wichtigen Schritt zur Modernisierung des Energierechts unternommen. Die weitere
Ausgestaltung und Überwachung der Umsetzung ist entscheidend, um die angestrebten
Ziele zu erreichen und mögliche negative Auswirkungen zu minimieren.

Neben der Steuerung des Verbrauchs steht die grundsätzliche Struktur der Netzentgelte zur
Debatte. Insbesondere die Frage, ob Einspeiser, also Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen
wie Photovoltaik oder Windkraft, Netzentgelte zahlen sollten, ist Gegenstand intensiver
Diskussionen [^2]. Bislang sind Einspeiser in Deutschland weitgehend von Netzentgelten befreit
oder erhalten sogar Vergütungen für die Netzeinspeisung.

Die Befürworter von Einspeiseentgelten argumentieren, dass auch dezentrale Erzeugungsanlagen
das Netz belasten, insbesondere wenn sie zu bestimmten Zeiten hohe Mengen an Strom
einspeisen, die nicht direkt vor Ort verbraucht werden können und transportiert werden müssen.
Dies führe zu Kosten für den Netzausbau und die Netzstabilisierung, die derzeit primär von den
Verbrauchern getragen werden [^2]. Eine Beteiligung der Einspeiser an diesen Kosten könnte zu
einer gerechteren Verteilung der Lasten führen und Anreize für eine netzdienliche Einspeisung
schaffen, beispielsweise durch die Kombination mit Batteriespeichern oder die Anpassung der
Einspeisung an die lokale Nachfrage.

Kritiker dieser Reformidee befürchten hingegen, dass Einspeiseentgelte die Wirtschaftlichkeit von
dezentralen Erzeugungsanlagen, insbesondere von kleineren PV-Anlagen auf Dächern, massiv
beeinträchtigen und somit die Energiewende ausbremsen könnten. Sie argumentieren, dass
dezentrale Erzeugung oft zur Entlastung des Übertragungsnetzes beiträgt und die lokale
Versorgungssicherheit erhöht. Zudem könnten solche Entgelte als eine zusätzliche Belastung für
Bürger empfunden werden, die bereits in erneuerbare Energien investiert haben.

Verbraucher und Prosumer: Eine Einführung von Einspeiseentgelten würde Prosumer,
die ihren selbst erzeugten Strom ins Netz einspeisen, direkt betreffen. Dies könnte die
Rentabilität von Neuanlagen mindern und Anreize schaffen, den Eigenverbrauch zu
maximieren. Gleichzeitig könnte es, bei einer entsprechenden Kompensation, zu einer
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Senkung der Netzentgelte für reine Stromverbraucher führen, sofern die Gesamtkosten im
System sinken oder gerechter verteilt werden.
Netzbetreiber: Für Netzbetreiber könnte die Einführung von Einspeiseentgelten eine
neue Einnahmequelle darstellen und zur Deckung der Netzkosten beitragen. Es würde
auch Anreize für eine netzdienlichere Planung und Steuerung der Einspeisung schaffen.
Die administrative Umsetzung und die gerechte Kalkulation der Entgelte stellen jedoch
eine komplexe Aufgabe dar.
Entwickler und Investoren von EE-Anlagen: Die Einführung von Einspeiseentgelten
würde die Investitionsbedingungen für neue dezentrale Erzeugungsanlagen verändern.
Projekte müssten neu kalkuliert werden, was möglicherweise zu einer Verlangsamung des
Ausbaus führen könnte, insbesondere in Regionen mit hohen Einspeiseentgelten. Es
könnte aber auch Innovationen im Bereich Speicherung und Eigenverbrauchsoptimierung
fördern.
Politik und Regulierung: Die Entscheidung über Einspeiseentgelte ist eine
hochpolitische. Sie erfordert eine sorgfältige Abwägung zwischen den Zielen der
Netzstabilität, der Kostenverteilung und der Beschleunigung der Energiewende. Die
BNetzA hat mit ihrem Diskussionspapier einen wichtigen Impuls gegeben, die politische
Entscheidung wird jedoch weitreichende Konsequenzen haben.

Über die genannten Modelle hinaus gibt es weitere Ansätze, die in Zukunft eine Rolle spielen
könnten, um das Energiesystem effizienter und stabiler zu gestalten.

Ein umfassenderes Modell könnte die Etablierung von lokalen oder regionalen Flexibilitätsmärkten
umfassen. Auf diesen Märkten könnten Netzbetreiber gezielt Flexibilität von steuerbaren
Verbrauchern, Speichern oder Erzeugungsanlagen einkaufen, um Engpässe zu vermeiden oder zu
beheben. Dies würde über die reine Steuerung nach § 14a EnWG hinausgehen und eine
marktbasierte Optimierung ermöglichen. Solche Modelle würden die Rolle der Prosumer und
anderer flexibler Akteure weiter stärken und neue Geschäftsmodelle schaffen. [Zum Abschnitt
"Rolle der Prosumer in der Energiewende"]

Eine weitere Überlegung ist die Einführung von stärker regional differenzierten Netzentgelten, die
die tatsächlichen Netzauslastungen und -kosten in bestimmten Netzregionen besser widerspiegeln.
Ergänzt werden könnten diese durch dynamische Stromtarife, die den Verbrauchern Anreize
geben, ihren Stromverbrauch in Zeiten geringer Netzauslastung und hoher Erzeugung aus
erneuerbaren Energien zu verlagern. Dies würde die Netzbetreiber entlasten und die Effizienz des
Gesamtsystems steigern. [Mehr zu den Herausforderungen der Netzbetreiber]

Weitere potenzielle Reformmodelle und
Zukunftsperspektiven
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Die Implementierung dieser neuen Modelle ist mit erheblichen Implikationen und
Herausforderungen verbunden.

Technologische Integration und Digitalisierung: Die Modelle erfordern eine
umfassende Digitalisierung der Netze (Smart Grids), den Einsatz intelligenter
Messsysteme (Smart Meter) und eine robuste Kommunikationsinfrastruktur. Die
Interoperabilität verschiedener Systeme und die Cybersicherheit sind hierbei von größter
Bedeutung.
Soziale Akzeptanz und Verteilungsgerechtigkeit: Jede Reform, die direkte
Auswirkungen auf die Kosten oder das Verhalten der Bürger hat, muss sorgfältig
kommuniziert und sozial gerecht gestaltet werden. Es muss sichergestellt werden, dass
keine Gruppen übermäßig belastet werden und die Vorteile der Energiewende allen
zugutekommen.
Regulatorische Komplexität: Die Anpassung des regulatorischen Rahmens, wie des
Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG), und die Entwicklung detaillierter
Ausführungsbestimmungen durch die BNetzA sind komplexe Prozesse. Eine klare und
stabile Regulierung ist jedoch unerlässlich für Investitionssicherheit.
Marktintegration und Wettbewerb: Neue Modelle müssen so gestaltet sein, dass sie
den Wettbewerb fördern und nicht zu monopolistischen Strukturen führen. Die Rolle von
Aggregatoren und anderen Dienstleistern, die Flexibilität bündeln und vermarkten, wird
dabei zunehmen.
Gesamtsystemische Optimierung: Letztlich müssen alle Modelle dazu beitragen, das
Gesamtsystem effizienter, sicherer und nachhaltiger zu machen. Dies erfordert eine
ganzheitliche Betrachtung über die Sektoren Strom, Wärme und Verkehr hinweg. Die
BDEW-Handlungsempfehlungen betonen die Notwendigkeit einer umfassenden
Transformation, um eine "Energie, die Zukunft schafft" zu realisieren [^1]. [Diskussion
zukünftiger Energieinfrastruktur]

Die potenziellen neuen Modelle zur Ausgestaltung des Energiesystems, insbesondere die
Neuregelung des § 14a EnWG und die Diskussion um Einspeiseentgelte, sind entscheidende
Schritte auf dem Weg zu einem zukunftsfähigen, stabilen und kosteneffizienten Energiesystem. Sie
bieten Chancen zur Steigerung der Netzstabilität, zur besseren Integration erneuerbarer Energien
und zur Aktivierung von Flexibilitätspotenzialen. Gleichzeitig stellen sie alle Akteure – von
Verbrauchern über Netzbetreiber bis hin zur Politik – vor erhebliche Herausforderungen. Eine
erfolgreiche Umsetzung erfordert einen ausgewogenen Ansatz, der technologische Innovation,
regulatorische Anpassungen und soziale Akzeptanz miteinander verbindet. Die fortlaufende
Diskussion und Anpassung dieser Modelle wird entscheidend sein, um die Transformation des
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Energiesystems erfolgreich zu meistern und die Vision einer nachhaltigen und sicheren
Energieversorgung für die Zukunft zu verwirklichen.

[^1] Quelle 1: Pressecenter Presseinformationen „Energie, die Zukunft schafft“ - BDEW-
Handlungsempfehlungen zur Bundestagswahl 11.02.2025 Drucken Presseinformation „Energie, die
Zukunft schafft“ - BDEW-Handlungsempfehlungen zur Bundestagswahl Im Vorfeld der
Bundestagswahl am 23. Februar 2025 veröffentlicht der Bun... [^2] Quelle 2: Reform der
deutschen Stromnetzentgeltsystematik: Sollen Einspeiser Netzentgelte zahlen? 11 Juli 2025 Die
Bundesnetzagentur (BNetzA) hat im Mai 2025 ein Diskussionspapier über die Zukunft der
Stromnetzentgelte in Deutschland veröffentlicht.1 Das Papier stellt kritische Fragen zur zukünftigen
Netzentg... [^3] Quelle 3: Neuregelung § 14a EnWG - steuerbare Verbrauchseinrichtungen Alle
Informationen rund um die Neuregelung Die neue Ausgestaltung der § 14a-Regelung durch die
Bundesnetzagentur dient dazu, die Netzstabilität auch in Zukunft sicherzustellen. Hier informieren
wir darüber, was das für Sie und Ihren Netzans... [^4] Quelle 4: Neuregelung § 14a EnWG -
steuerbare Verbrauchseinrichtungen Alle Informationen rund um die Neuregelung Die neue
Ausgestaltung der § 14a-Regelung durch die Bundesnetzagentur dient dazu, die Netzstabilität auch
in Zukunft sicherzustellen. Hier informieren wir darüber, was das für Sie und Ihren Netzans... [^5]
Quelle 5: 1. Wissenswertes zu § 14a EnWG2. Vorteile der Neuerungen für Anlagenbetreibende3.
Wissenswertes für InstallateurinnenImmer mehr Haushalte und Unternehmen setzen auf
Solarstrom, um ihre Stromkosten dauerhaft zu senken. Doch je mehr Strom erzeugt wird, desto
wichtiger wird ein stabiles und intelligent...
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§14a EnWG – Steuerbare Verbrauchseinrichtungen – Umfassender Leitfaden zur
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Wärmepumpen, Wallboxen und Batteriespeicher.
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